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 1.   Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den 
Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit 
zugesagt worden sind,

 2.   Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den 
Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit 
zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie 
den von dem Unternehmen während des 
Geschäftsjahres hierfür aufge wandten oder 
zurückgestellten Betrag,

 3.   während des Geschäftsjahres vereinbarte Ände-
rungen dieser Zusagen und

 4.   Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine 
Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet 
hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im 
Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind.

  Der unmittelbaren oder mittelbaren mehrheitlichen 
Beteiligung des Landes steht es gleich, wenn das 
Land nur zusammen mit Gemeinden oder Gemeinde-
verbänden, einem Unternehmen im Sinne von Absatz 
1 Satz 1, einem Sparkassen- und Giroverband oder 
einem Unternehmen in der Rechtsform einer lan-
desunmittelbaren juristischen Person des öffentlichen 
Rechts unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich betei-
ligt ist. Die auf Veranlassung des Landes gewählten 
oder entsandten Mitglieder setzen diese Verpfl ichtung 
um. 

  (2) Ist das Land nicht mehrheitlich, jedoch in Höhe 
von mindestens 25 vom Hundert an dem Unterneh-
men unmittelbar oder mittelbar im Sinne des Absat-
zes 1 beteiligt, soll es auf eine Veröffentlichung ent-
sprechend der Sätze 1 bis 3 des Absatzes 1 hinwirken. 

  (3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die an 
die Mitglieder des Aufsichtsrates, des Beirates oder 
einer ähnlichen Einrichtung gewährten Vorteile für 
persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Bera-
tungs- und Vermittlungsleistungen.

 § 65 b
 Offenlegung von Vergütungen bei Landesbetrieben 

und Sondervermögen

  Landesbetriebe und Sondervermögen, die unterneh-
merisch tätig sind, haben die Angaben nach § 65 a zu 
veröffentlichen.

 § 65 c
 Offenlegung von Vergütungen bei Zuwendungs-

empfängern

  § 65 a gilt für Zuwendungsempfänger entsprechend, 
soweit sie die Mittel zur Deckung der gesamten Aus-
gaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausga-
ben erhalten und unternehmerisch tätig sind.“

3.  § 112 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 wird die Angabe „§ 65 Abs. 1 Nr. 3 und 
4“ durch die Angabe „§ 65 Abs. 1 Nr. 3 bis 5“ 
ersetzt.

 b)  Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

   „Die Verpfl ichtung des Landes nach § 65 a besteht 
auch gegenüber den in Satz 1 genannten Unter-
nehmen, soweit sie nicht durch Landesgesetz zur 
Offenlegung der Angaben nach § 65 a verpfl ichtet 
sind.“

4.  Nach § 116 wird folgender § 117 eingefügt:

 „§ 117
 Übergangsregelung

  § 65 und §§ 65 a bis 65 c in der Fassung des Gesetzes 
zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen 
Unternehmen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) sind erstmals 
auf Jahres- und Konzernabschlüsse für das nach dem 
31. Dezember 2009 beginnende Geschäftsjahr anzu-
wenden.“

5.  Der bisherige § 117 wird § 118.
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Gesetz
zur Schaffung von mehr Transparenz

in öffentlichen Unternehmen
im Lande Nordrhein-Westfalen

(Transparenzgesetz)
Vom 17. Dezember 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

630
Artikel 1

Änderung der Landeshaushaltsordnung

Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Oktober 
2007 (GV.NRW. S. 443), wird wie folgt geändert:

1.  § 65 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Nummer 4 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 5 angefügt:

   „5. gewährleistet ist, dass die für die Tätigkeit im 
Geschäftsjahr gewährten Bezüge jedes einzelnen 
Mitglieds der Geschäftsführung, des Aufsichtsra-
tes, des Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung 
unter Namensnennung, aufgeteilt nach erfolgsun-
abhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten 
sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwir-
kung, im Anhang des Jahresabschlusses gesondert 
veröffentlicht werden. Ist der Jahresabschluss 
nicht um einen Anhang zu erweitern, ist die geson-
derte Veröffentlichung an anderer geeigneter 
Stelle zu gewährleisten. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch für:

  a)  Leistungen, die den genannten Mitgliedern für 
den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer 
Tätigkeit zugesagt worden sind,

  b)   Leistungen, die den genannten Mitgliedern für 
den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätig-
keit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert 
sowie den von der Gesellschaft während des 
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder 
zurück gestellten Betrag,

  c)   während des Geschäftsjahres vereinbarte Ände-
rungen dieser Zusagen und

  d)   Leistungen, die einem früheren Mitglied, das 
seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres 
beendet hat, in diesem Zusammenhang zuge-
sagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt 
worden sind.“

 b)   Nach Absatz 5 Satz 2 wird folgender Satz ange-
fügt:

   „Die Grundsätze des Absatzes 1 Nummer 5 gelten 
entsprechend.“

2.  Nach § 65 werden folgende §§ 65 a bis 65 c eingefügt:

 § 65 a
 Offenlegung von Vergütungen bei  privatrechtlichen 

Unternehmen

  (1) Bei Unternehmen in der Rechtsform des privaten 
Rechts, an denen das Land unmittelbar oder mittelbar 
mehrheitlich beteiligt ist, wirkt es darauf hin, dass die 
für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge 
jedes einzelnen Mitglieds der Geschäftsführung, des 
Aufsichtsrates, des Beirates oder einer ähnlichen Ein-
richtung unter Namensnennung, aufgeteilt nach 
erfolgs unabhängigen und erfolgsbezogenen Kompo-
nenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreiz-
wirkung, im Anhang des Jahresabschlusses gesondert 
veröffentlicht werden. Ist der Jahresabschluss nicht 
um einen Anhang zu erweitern, wirkt es auf eine 
gesonderte Veröffentlichung an anderer geeigneter 
Stelle hin. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für:
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Artikel 2

Gesetz 
zur Offenlegung von Vergütungen bei Unternehmen 

in der Rechtsform einer landesunmittelbaren 
juristischen Person des öffentlichen Rechts 

(Vergütungsoffenlegungsgesetz – VergütungsOG)

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Unternehmen in der Rechts-
form einer landesunmittelbaren Anstalt, Körperschaft 
und Stiftung des öffentlichen Rechts (öffentlich-rechtli-
che Unternehmen).

(2) Von dem Anwendungsbereich ausgenommen sind 
öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und Versicherungs-
unternehmen.

§ 2
Offenlegung von Vergütungen bei 

öffentlich-rechtlichen Unternehmen

(1) Öffentlich-rechtliche Unternehmen veröffentlichen 
die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge 
jedes einzelnen Mitglieds der Geschäftsführung, des Auf-
sichtsrates, des Beirates oder einer ähnlichen Einrich-
tung unter Namensnennung, aufgeteilt nach erfolgs-
unabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, im 
Anhang des Jahresabschlusses. Ist der Jahresabschluss 
nicht um einen Anhang zu erweitern, erfolgt die geson-
derte Veröffentlichung an anderer geeigneter Stelle. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für:

1.   Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den 
Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit 
zugesagt worden sind,

2.   Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den 
Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zuge-
sagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von 
dem Unternehmen während des Geschäftsjahres hier-
für aufgewandten oder zurückgestellten Betrag,

3.   während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderun-
gen dieser Zusagen und

4.   Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine 
Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, 
in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des 
Geschäftsjahres gewährt worden sind.

(2) Entsprechendes gilt für die an die Mitglieder des 
Aufsichtsrates, des Beirates oder einer ähnlichen Ein-
richtung gewährten Vorteile für persönlich erbrachte 
Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungs-
leistungen.

§ 3
Offenlegung von Vergütungen bei Beteiligungen 

des öffentlich-rechtlichen Unternehmens

(1) Bei Unternehmen in der Rechtsform des privaten und 
des öffentlichen Rechts, an denen das öffentlich-recht-
liche Unternehmen unmittelbar oder mittelbar mehrheit-
lich beteiligt ist, wirkt es darauf hin, dass die für die 
Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge, Leis-
tungszusagen und Leistungen entsprechend § 2 angege-
ben werden. Das Gleiche gilt, wenn das öffentlich-recht-
liche Unternehmen nur zusammen mit dem Land, 
Gemeinden oder Gemeindeverbänden, einem Sparkas-
sen- und Giroverband, einem Unternehmen in der 
Rechtsform des privaten Rechts im Sinne des § 65 a der 
Landeshaushaltsordnung oder einem Unternehmen in 
der Rechtsform des privaten oder öffentlichen Rechts im 
Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar mehrheit-
lich beteiligt ist. Die auf Veranlassung des öffentlich-
rechtlichen Unternehmens gewählten oder entsandten 
Mitglieder setzen diese Verpfl ichtung um.

(2) Ist das öffentlich-rechtliche Unternehmen nicht 
mehrheitlich, jedoch in Höhe von mindestens 25 vom 
Hundert an einem Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt, soll es auf eine Ver-
öffentlichung entsprechend Absatz 1 hinwirken.

(3) Das öffentlich-rechtliche Unternehmen soll sich an 
der Gründung eines Unternehmens in der Rechtsform 
des privaten und des öffentlichen Rechts oder an einem 
bestehenden Unternehmen dieser Rechtsformen nur 
beteiligen, wenn gewährleistet ist, dass die für die Tätig-
keit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge und Leistungs-
zusagen entsprechend § 2 Absatz 1 angegeben werden.

(4) § 112 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung bleibt 
unberührt.

§ 4
Geltungsregelung

Dieses Gesetz ist erstmals auf Jahres- und Konzernab-
schlüsse für das nach dem 31. Dezember 2009 begin-
nende Geschäftsjahr anzuwenden. Das Gesetz tritt am 
Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

§ 5
Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 
außer Kraft.
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Artikel 3

Änderung des Sparkassengesetzes

Das Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen vom 18. 
November 2008 (GV. NRW. S. 696) wird wie folgt geän-
dert:

1.  In § 15 werden folgende Absätze 9 und 10 angefügt:

  „(9) Verpfl ichtet sich ein Verwaltungsratsmitglied 
außerhalb seiner Tätigkeit im Verwaltungsrat durch 
einen Dienstvertrag, durch den weder ein Arbeitsver-
hältnis zur Sparkasse noch zum Träger der Sparkasse 
begründet wird, oder durch einen Werkvertrag gegen-
über der Sparkasse zu einer Tätigkeit höherer Art, so 
hängt die Wirksamkeit des Vertrages von der Zustim-
mung des Verwaltungsrats ab. Gewährt die Sparkasse 
auf Grund eines solchen Vertrages dem Verwaltungs-
ratsmitglied eine Vergütung, ohne dass der Verwal-
tungsrat dem Vertrag zugestimmt hat, so hat das 
 Verwaltungsratsmitglied die Vergütung zurückzuge-
währen, es sei denn, dass der Verwaltungsrat den 
Vertrag genehmigt. Ein Anspruch des Verwaltungs-
ratsmitglieds gegen die Sparkasse auf Herausgabe 
der durch die geleistete Tätigkeit erlangten Bereiche-
rung bleibt unberührt; der Anspruch kann jedoch 
nicht gegen den Rückgewähranspruch aufgerechnet 
werden.

  (10) Verpfl ichtet sich ein Verwaltungsratsmitglied 
außerhalb seiner Tätigkeit im Verwaltungsrat gegen-
über einem durch die Sparkasse beherrschten Unter-
nehmen zu einer Tätigkeit im Sinne des Absatz 9 
Satz 1, ist der Abschluss des Vertrages dem Verwal-
tungsrat und der Sparkassenaufsichtsbehörde unver-
züglich anzuzeigen. Wurde ein solches Vertragsver-
hältnis bereits vor der Wahl in den Verwaltungsrat 
begründet, hat das Verwaltungsratsmitglied dies 
unverzüglich nach dessen Wahl in den Verwaltungs-
rat diesem und der Sparkassenaufsichtsbehörde 
anzuzeigen.“

2.  § 19 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

  „(5) Der Träger wirkt darauf hin, dass die für die 
Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge jedes 
einzelnen Mitglieds des Vorstands, des Verwaltungs-
rates und ähnlicher Gremien unter Namensnennung, 
aufgeteilt nach erfolgs unabhängigen und erfolgsbezo-
genen Komponenten sowie Komponenten mit lang-
fristiger Anreizwirkung, im Anhang zum Jahresab-
schluss gesondert veröffentlicht werden. Satz 1 gilt 
auch für

 1.   Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den 
Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit 
zugesagt worden sind,

 2.   Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den 
Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit 
zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie 
den von der Sparkasse während des Geschäftsjah-
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res hierfür aufgewandten oder zurück gestellten 
Betrag,

 3.   während des Geschäftsjahres vereinbarte Ände-
rungen dieser Zusagen und

 4.   Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine 
Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet 
hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im 
Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind.

 Im Übrigen bleibt § 15 Absatz 6 unberührt.“

3.  In § 35 werden folgende Absätze 5 bis 9 angefügt:

  „(5) Die Sparkassen- und Giroverbände veröffentli-
chen die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewähr-
ten Bezüge des Verbandsvorstehers und jedes einzel-
nen Mitglieds des Verbandsvorstandes und des 
Verbands verwaltungsrates oder einer ähnlichen Ein-
richtung des Verbands unter Namensnennung, aufge-
teilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen 
Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger 
Anreizwirkung, an geeigneter Stelle. Satz 1 gilt auch 
für Leistungen entsprechend § 19 Absatz 5 Satz 2.

  (6) Entsprechendes gilt für die an die Mitglieder des 
Verbandsvorstandes und des Verbandsverwaltungs-
rats oder einer ähnlichen Einrichtung des Verbandes 
gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistun-
gen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleis-
tungen.

  (7) Bei Unternehmen in der Rechtsform des privaten 
und des öffentlichen Rechts, an denen der Sparkas-
sen- und Giroverband unmittelbar oder mittelbar 
mehrheitlich beteiligt ist, wirkt dieser darauf hin, 
dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten 
Bezüge, Leistungszusagen und Leistungen entspre-
chend Absatz 5 und 6 angegeben werden. Das Gleiche 
gilt, wenn der Sparkassen- und Giroverband nur 
zusammen mit dem Land, Gemeinden oder Gemein-
deverbänden, einem Unternehmen in der Rechtsform 
des privaten Rechts im Sinne des § 65 a der Landes-
haushaltsordnung, einem Unternehmen des privaten 
oder öffentlichen Rechts im Sinne von § 3 Absatz 1 
des Vergütungsoffenlegungsgesetzes oder mit einem 
anderen Sparkassen- und Giroverband unmittelbar 
oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Die auf Ver-
anlassung des Sparkassen- und Giroverbandes 
gewählten oder entsandten Mitglieder setzen diese 
Verpfl ichtung um.

  (8) Ist der Sparkassen- und Giroverband nicht mehr-
heitlich, jedoch in Höhe von mindestens 25 vom Hun-
dert an einem Unternehmen im Sinne des Absatzes 7 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt, soll er auf eine 
Veröffentlichung entsprechend der Absätze 5 und 6 
hinwirken. 

  (9) Der Sparkassen- und Giroverband soll sich an der 
Gründung eines Unternehmens in der Rechtsform des 
privaten und des öffentlichen Rechts oder an einem 
bestehenden Unternehmen dieser Rechtsformen nur 
beteiligen, wenn gewährleistet ist, dass die für die 
Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge und 
Leistungszusagen entsprechend Absatz 5 angegeben 
werden.“

4.  Als neuer § 45 wird eingefügt:

 „§ 45

 Übergangsregelung für Jahres- und 
Konzernabschlüsse

  § 19 und § 35 in der Fassung von Artikel 3 des Geset-
zes zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentli-
chen Unernehmen im Lande Nordrhein-Westfalen 
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) sind erst-
mals auf Jahres- und Konzernabschlüsse für das nach 
dem 31. Dezember 2009 beginnende Geschäftsjahr 
anzuwenden.“

5.  Der bisherige § 45 wird § 46.

2023
Artikel 4

Änderung der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I 
des Gesetzes vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), wird 
wie folgt geändert:

1.  § 108 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird in Satz 1 nach Nummer 8 fol-
gende Nummer 9 eingefügt:

   „9. bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesell-
schaftsform, vorbehaltlich weitergehender oder 
entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften, 
durch Gesellschaftsvertrag oder Satzung gewähr-
leistet ist, dass die für die Tätigkeit im Geschäfts-
jahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 
Nummer 9 des Handelsgesetzbuches der Mitglie-
der der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des 
Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung im 
Anhang zum Jahresabschluss jeweils für jede Per-
sonengruppe sowie zusätzlich unter Namensnen-
nung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser 
Personengruppen unter Aufgliederung nach Kom-
ponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe 
a des Handelsgesetzbuches angegeben werden. Die 
individualisierte Ausweisungspfl icht gilt auch für:

  a)  Leistungen, die den genannten Mitgliedern für 
den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer 
Tätigkeit zugesagt worden sind,

  b)  Leistungen, die den genannten Mitgliedern für 
den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätig-
keit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert 
sowie den von der Gesellschaft während des 
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder 
zurückgestellten Betrag,

  c)   während des Geschäftsjahres vereinbarte Ände-
rungen dieser Zusagen und

  d)   Leistungen, die einem früheren Mitglied, das 
seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres 
beendet hat, in diesem Zusammenhang zuge-
sagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt 
worden sind.

   Eine Gewährleistung für die individualisierte Aus-
weisung von Bezügen und Leistungszusagen ist im 
Falle der Beteiligung an einer bestehenden Gesell-
schaft auch dann gegeben, wenn in Gesellschafts-
vertrag oder Satzung die erstmalige individuali-
sierte Ausweisung spätestens für das zweite 
Geschäftsjahr nach Erwerb der Beteiligung festge-
legt ist.“

 b)   Die bisherige Nummer 9 des Absatzes 1 Satz 1 
wird zu Nummer 10.

 c)   Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz ange-
fügt:

   „Wird von Satz 1 Nummer 8 eine Ausnahme zuge-
lassen, kann auch von Satz 1 Nummer 9 eine Aus-
nahme zugelassen werden.“

 d)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 gilt für die erst-
malige unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 
an einer Gesellschaft einschließlich der Gründung 
einer Gesellschaft, wenn den beteiligten Gemein-
den oder Gemeindeverbänden alleine oder zusam-
men oder zusammen mit einer Beteiligung des 
Landes mehr als 50 vom Hundert  der Anteile 
gehören. Bei bestehenden Gesellschaften, an denen 
Gemeinden oder Gemeindeverbände unmittelbar 
oder mittelbar alleine oder zusammen oder zusam-
men mit dem Land mit mehr als 50 vom Hundert  
beteiligt sind, trifft die Gemeinden und Gemein-
deverbände eine Hinwirkungspfl icht zur Anpas-
sung an die Vorgaben des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 9. Die Hinwirkungspfl icht nach Satz 2 bezieht 
sich sowohl auf die Anpassung von Gesellschafts-
vertrag oder Satzung als auch auf die mit Absatz 1 
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Satz 1 Nummer 9 verfolgte Zielsetzung der indivi-
dualisierten Ausweisung der dort genannten 
Bezüge und Leistungszusagen.“

 e)   In Absatz 5 Satz 2 ist die Angabe „Satz 2“ durch 
die Angabe „Satz 2 und 3“ zu ersetzen.

 f)   Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden Absätze 3 
bis 7.

2.   In § 113 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „ein von 
ihm vorgeschlagener Bediensteter“ durch die Wörter 
„der von ihm vorgeschlagene Bedienstete“ ersetzt.

3.   In § 114 a Absatz 10 werden folgende Sätze angefügt:

  „§ 285 Nummer 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbu-
ches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die für 
die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbe-
züge der Mitglieder des Vorstands sowie die für die 
Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Leistungen für 
die Mitglieder des Verwaltungsrates im Anhang des 
Jahresabschlusses für jede Personengruppe sowie 
zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge und 
Leistungen für jedes einzelne Mitglied dieser Perso-
nengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten 
im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a des Han-
delsgesetzbuches angegeben werden, soweit es sich 
um Leistungen des Kommunalunternehmens handelt. 
Die individualisierte Ausweisungspfl icht gilt auch für 
Leistungen entsprechend § 108 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 9 Satz 2.“

4.   In § 115 Absatz 2 wird die Absatzbezeichnung „5“ 
durch die Absatzbezeichnung „6“ ersetzt.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

Andreas  K r a u t s c h e i d

– GV. NRW. 2009 S. 950

203015

Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung

für die Laufbahn
des gehobenen technischen Dienstes

in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung
des Landes Nordrhein-Westfalen

(VAPgtD StAV)
Vom 21. Dezember 2009

Aufgrund des § 6 Landesbeamtengesetzes vom 21. April 
2009 (GV. NRW. S. 224), geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 10. November 2009 (GV. NRW. S. 570), 
wird im Einvernehmen mit dem Innenministerium und 
dem Finanzministerium verordnet:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zweck und Ziel des Vorbereitungsdienstes

Zweck und Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, Nach-
wuchskräfte für den gehobenen technischen Dienst in 
der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung auszubilden. 
Dabei sollen umfassend qualifi zierte und verantwor-
tungsbewusste Persönlichkeiten herangebildet werden.

§ 2
Geltungsbereich und Einstellungsvoraussetzungen

(1) Diese Verordnung regelt die Einstellung, Ausbildung 
und Prüfung der Gewerbeoberinspektoranwärterinnen 
und Gewerbeoberinspektoranwärter für die Laufbahn 
des gehobenen technischen Dienstes in der Staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfa-
len.  Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Mas-
kulinum stehen, wird diese Form verallgemeinernd ver-
wendet und bezieht sich auf beide Geschlechter.

(2) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, 
wer

1.   die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung in 
das Beamtenverhältnis erfüllt und 

2.  ein technisches, naturwissenschaftliches oder ein 
anderes für den gehobenen technischen Dienst in der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung geeignetes Stu-
dium mit einer Regelstudienzeit von mindestens sechs 
Semestern an einer Fachhochschule oder einer ande-
ren gleichstehenden Hochschule mit einer Hochschul-
prüfung abgeschlossen hat oder eine entsprechende 
Prüfung an einer ausländischen Hochschule bestanden 
hat, die gleichwertig ist.
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§ 3
Bewerbungen

(1) Bewerbungen um Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst sind an die für den gewünschten Beschäftigungs-
ort zuständige Bezirksregierung oder an die mit dem 
Personalauswahlverfahren beauftragte Bezirksregierung 
zu richten. Dem Bewerbungsverfahren geht eine Stellen-
ausschreibung voraus, die zentral von einer durch das 
für den Arbeitsschutz zuständige Ministerium bestimmte 
Stelle durchgeführt wird. 

(2) Der Bewerbung sind beizufügen:

1.  Ein tabellarischer Lebenslauf,

2.   Nachweise über etwaige berufl iche Tätigkeiten nach 
Ablegung der Diplom- oder Bachelorprüfung,

3.  zwei Lichtbilder aus neuester Zeit und

4.   je eine beglaubigte Abschrift oder Ablichtung des 
Zeugnisses über den Nachweis der Hochschulreife, 
des Abschlusszeugnisses der in § 2 Absatz 2 Nummer 
2 genannten Hochschulen (Diplomprüfung, Bachelor-
prüfung) sowie der Zeugnisse oder Nachweise über 
praktische Tätigkeiten.

§ 4
Auswahl

Über die Teilnahme am Auswahlverfahren sowie die 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst entscheidet die 
nach § 3 Absatz 1 zuständige Bezirksregierung. Sie trifft 
ihre Entscheidung auf Grund der schriftlichen Unter-
lagen und des Gesamteindrucks der Persönlichkeit der 
Bewerber. Bewerber, die nach den Unterlagen die Vor-
aussetzungen nicht erfüllen, werden nicht in das Aus-
wahlverfahren einbezogen. Die Auswahlmethode be-
stimmt die Bezirksregierung unter Berücksichtigung der 
in Wissenschaft und Praxis sich fortentwickelnden Er-
kenntnisse über Personalausleseverfahren. Die Auswahl-
methode muss für Bewerber desselben Zulassungster-
mins gleich sein.

§ 5
Einstellung

(1) Die ausgewählten Bewerber werden von der ausbil-
denden Bezirksregierung (Ausbildungsbehörde) in den 
Vorbereitungsdienst eingestellt.

(2) Vor der Einstellung haben sie folgende Unterlagen 
beglaubigt oder im Original beizubringen:

1.  Die Geburtsurkunde,

2.   ggf. Heiratsurkunde, Lebenspartnerschaftsurkunde 
und Geburtsurkunden der Kinder,

3.   ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis und ein von 
der zuständigen Meldebehörde ausgestelltes „Füh-
rungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“, die 
nicht älter als drei Monate sein dürfen und

4.   eine Erklärung darüber, ob gegen sie ein gerichtliches 
Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft anhängig ist und ob sie in geord-
neten wirtschaftlichen Verhältnissen leben.

(3) Nach dem Vorbereitungsdienst besteht kein 
Anspruch auf eine anschließende Verwendung im öffent-
lichen Dienst.

§ 6
Dienstverhältnis, Dienstbezeichnung

(1) Die ausgewählten Bewerber werden in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf berufen. Sie führen während des 
Vorbereitungsdienstes die Dienstbezeichnung „Gewer-
beoberinspektoranwärterin“ oder „Gewerbeoberinspek-
toranwärter“.

(2) Die Anwärter leisten bei Dienstantritt den Diensteid 
(§ 46 Landesbeamtengesetz), der auch die Verpfl ichtung 
zur Amtsverschwiegenheit (§ 37 Beamtenstatusgesetz , 
§ 23 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz, § 139 b Gewerbeord-
nung) umfasst. Über die Vereidigung und die Belehrung 
zur Amtsverschwiegenheit ist eine Niederschrift zu ferti-
gen und zu den Personalakten zu nehmen.

Teil 2
Vorbereitungsdienst

§ 7
Dauer

Der Vorbereitungsdienst dauert einschließlich der Prü-
fungen und des Erholungsurlaubs 18 Monate. Die Inhalte 
der Ausbildung ergeben sich aus dem Musterausbil-
dungsplan (Anlage 1). 

§ 8
Praktische Ausbildung

(1) Während der praktischen Ausbildung sollen die Aus-
bildungsbehörden den Anwärtern die Fachkenntnisse, 
Fertigkeiten und Methoden vermitteln, die diese zur 
Erfüllung der Aufgaben in ihrer Laufbahn befähigen. 
Gleichzeitig soll das Verständnis für die mit dem 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verbundenen recht-
lichen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen gefördert 
werden. Den Anwärtern ist unter Berücksichtigung ihres 
Ausbildungsstandes Gelegenheit zu geben, Akten und 
Vorgänge selbstständig zu bearbeiten. Sie sollen lernen, 
Vorgänge in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 
geordnet vorzutragen. Zur Besichtigung von öffentli-
chen, wirtschaftlichen und sozialen Einrichtungen und 
zu Beratungen und Verhandlungen sollen sie hinzugezo-
gen werden. Die Ausbildung soll durch die Teilnahme an 
anderen Veranstaltungen ergänzt werden.

(2) Die Anwärter sollen lernen, Arbeitsaufträge und 
Zielvereinbarungen selbstständig umzusetzen sowie Ver-
antwortung zu übernehmen. Dabei ist sicherzustellen, 
dass sie mit regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten nicht 
länger beschäftigt werden, als dies für die Ausbildung 
erforderlich ist.

(3) Die Anwärter führen eine Beschäftigungsdokumen-
tation nach dem Muster der Anlage 2*.

§ 9
Theoretische Ausbildung

(1) Die theoretische Ausbildung erfolgt nach dem Mus-
terausbildungsplan in den Ausbildungsbehörden, durch 
Hospitationen und während theoretischer Lehrgänge.

(2) Die theoretische Ausbildung trägt neben der Ver-
mittlung der allgemeinen und fachbezogenen theoreti-
schen Kenntnisse dazu bei, die Initiative der Anwärter 
zum Eigenstudium zu fördern.

§ 10
Zuständigkeiten

(1) Das für den Arbeitsschutz zuständige Ministerium 
bestimmt einen Beamten des höheren Dienstes in der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung zur Ausbildungs-
leitung sowie bis zu drei Beamte des gehobenen techni-
schen Dienstes zu deren Unterstützung. Die Ausbil-
dungsleitung überwacht die Einhaltung des Ausbil-
dungsplans, koordiniert und führt Lehrgänge durch und 
betreut die Anwärter während der Ausbildungszeit.

(2) Die Leitung der Ausbildungsbehörde bestimmt einen 
geeigneten Beamten des höheren technischen Dienstes 
aus den Dezernaten Betrieblicher Arbeitsschutz oder 
Technischer Arbeitsschutz zum Ausbildungsbeauftrag-
ten. Der Ausbildungsbeauftragte ist für die Ausbildung 
der Anwärter in der Ausbildungsbehörde verantwortlich. 
Der Ausbildungsbeauftragte erstellt im Einvernehmen 
mit der Ausbildungsleitung einen Ausbildungsplan nach 
dem Muster der Anlage 3.

(3) Die Leitung der Ausbildungsbehörde bestimmt einen 
geeigneten Beamten des höheren oder gehobenen techni-
schen Dienstes der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 
zum Ausbilder. Diese Person unterstützt den Ausbil-
dungsbeauftragten und überwacht insbesondere die Ein-
haltung des Ausbildungsplans.

(4) Der Dezernent eines Sachgebietes ist für die Ausbil-
dung im Sachgebiet verantwortlich.

Anlage 1
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§ 11
Abwesenheit

Bei Sonderurlaub, Krankheit, Beschäftigungsverbot 
nach dem Mutterschutzgesetz, Erziehungsurlaub und bei 
sonstigen Zeiten einer Nichtbeschäftigung von mehr als 
sechs Wochen innerhalb des Vorbereitungsdienstes mit 
Ausnahme des Erholungsurlaubs, kann die Ausbildung 
angemessen verlängert werden. Hierüber entscheidet die 
Ausbildungsleitung in Abstimmung mit der zuständigen 
Ausbildungsbehörde nach Anhörung des Anwärters.

§ 12
Aubildungsbericht

(1) Während des Vorbereitungsdienstes sind alle dreiein-
halb Monate (insgesamt vier) Ausbildungsberichte nach 
dem Muster der Anlage 4 a zu fertigen. Die Leistungsbe-
urteilung erfolgt durch alle bis zum Stichtag ausbilden-
den Dezernenten. Diese legen den einvernehmlich 
erstellten Entwurf des Ausbildungsberichtes dem Aus-
bildungsbeauftragten zur Schlusszeichnung vor. Die 
Ausbildungsberichte schließen mit einem Punktwert ab. 
Dieser ergibt sich aus der Summe der nach dem Muster 
der Anlage 5 mit Punktzahlen bewerteten Leistungen 
geteilt durch 16. Die Ausbildungsberichte sind den 
Anwärtern umgehend zu eröffnen und zu erläutern. 
Danach erhält die Ausbildungsleitung die Ausbildungs-
berichte zur Kenntnis. Die Beschäftigungsdokumenta-
tion ist beizufügen. Die Ausbildungsleitung zeichnet die 
Ausbildungsberichte sowie die Beschäftigungsdokumen-
tationen gegen und sendet sie an die Ausbildungsbe-
hörde zurück.

(2) Die Ausbildungsleitung erstellt zum Ende des Vorbe-
reitungsdienstes einen Ausbildungsbericht nach dem 
Muster der Anlagen 4 b und 5. Der Punktwert wird ent-
sprechend Absatz 1 Satz 6 ermittelt. In dem Ausbil-
dungsbericht ist auch darzulegen, ob die Ausbildungslei-
tung den Anwärter aufgrund des bis zu diesem Zeitpunkt 
erworbenen Fachwissens, der vorliegenden Leistungsbe-
urteilungen und insbesondere des Gesamtbildes der Per-
sönlichkeit für geeignet hält, die Aufgaben des gehobe-
nen technischen Dienstes in der Staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfa-
len wahrzunehmen. Die Ausbildungsleitung bespricht 
den Ausbildungsbericht mit den Betroffenen. Zur Fest-
setzung des Gesamtpunktwertes nach § 20 übersendet 
sie den Ausbildungsbericht der Ausbildungsbehörde.

§ 13
Vorzeitige Beendigung des Vorbereitungsdienstes

(1) Die Anwärter können durch Widerruf des Beamten-
verhältnisses aus dem Vorbereitungsdienst entlassen 
werden, wenn

1.   sie die an sie zu stellenden Anforderungen in körper-
licher und geistiger Hinsicht oder im Hinblick auf das 
Gesamtbild der Persönlichkeit nicht erfüllen oder

2.   zu erkennen ist, dass sie das Ziel der Ausbildung 
nicht erreichen werden oder

3.  sonst ein wichtiger Grund vorliegt.

Das für den Arbeitsschutz zuständige Ministerium ent-
scheidet auf gemeinsamen Vorschlag des Ausbildungsbe-
auftragten  und der Ausbildungsleitung.

(2) Die Anwärter können den Vorbereitungsdienst jeder-
zeit beenden.

(3) Das Beamtenverhältnis endet mit dem Ablauf des 
Tages, an dem der Vorbereitungsdienst nach Absatz 1 
oder 2 beendet wird.

Teil 3
Prüfungsverfahren

§ 14
Prüfungsausschuss

(1) Das für den Arbeitsschutz zuständige Ministerium 
beruft den „Prüfungsausschuss für die Laufbahn des 
gehobenen technischen Dienstes in der Staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfa-
len“. Er führt das kleine Landessiegel.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus einem Beamten 
des höheren technischen Dienstes in der Staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung als Vorsitz und vier weiteren 
Beamten des höheren oder gehobenen technischen Diens-
tes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung, für die 
eine ausreichende Anzahl von Vertretungen zu berufen 
ist. In den Prüfungsausschuss sollen mindestens zwei 
Beamtinnen berufen werden.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei 
ihren Prüfungsentscheidungen an Weisungen nicht 
gebunden. Der Prüfungsausschuss beschließt mit einfa-
cher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung ist ausge-
schlossen.

(4) Der Prüfungsausschuss legt die zu prüfenden The-
men und Prüfungstermine fest. Der Vorsitz führt die lau-
fenden Geschäfte. Er erhält von der Ausbildungsleitung 
die Ausbildungsunterlagen.

§ 15
Schriftliche Aufsichtsarbeiten

Die Anwärter werden zu den Inhalten der unter den 
Nummern 2.1 bis 2.1.3 und 2.3 bis 2.13 des Musterausbil-
dungsplans in insgesamt vier Klausuren von jeweils drei 
Stunden Dauer geprüft. Diese Prüfungen werden von der 
Ausbildungsleitung zeitnah im Anschluss an die jeweili-
gen Ausbildungslehrgänge durchgeführt. Die Ausbil-
dungsleitung legt die Prüfungsvorschläge dem Vorsitz 
des Prüfungsausschusses vor, der die Prüfungsaufgaben 
im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses festlegt.

§ 16
Aufsicht bei den schriftlichen Arbeiten

(1) Die Ausbildungsleitung bestimmt die aufsichtfüh-
rende Person (Aufsicht). Der Aufsicht sind die Aufgaben 
durch den Vorsitz des Prüfungsausschusses, bei dessen 
Verhinderung durch die Ausbildungsleitung, in einem 
versiegelten Umschlag zu übergeben. Die Aufsicht öffnet 
den Umschlag zu Beginn der Prüfung in Gegenwart der 
Anwärter.

(2) Es dürfen nur die zur Verfügung gestellten oder sonst 
zugelassenen Hilfsmittel benutzt werden. Während der 
schriftlichen Prüfung darf sich jeweils nur ein Anwärter 
mit Genehmigung der Aufsicht außerhalb des Prüfungs-
raumes aufhalten.

(3) Die Aufsicht vermerkt den Zeitpunkt des Beginns 
und der Abgabe auf jeder Arbeit und bestätigt sie durch 
Namenszeichen.

(4) Die Aufsicht kann Anwärter, die erheblich gegen die 
Ordnung verstoßen, von der Fortsetzung der schriftli-
chen Arbeit ausschließen, wenn das störende Verhalten 
trotz Ermahnung nicht eingestellt wird.

(5) Unternimmt ein Anwärter einen Täuschungsversuch, 
so kann die Arbeit unter Vorbehalt fortgesetzt werden.

(6) Vor Beginn einer schriftlichen Prüfung gemäß § 15 
sind die Prüfl inge durch die aufsichtführende Person 
über die Absätze 2 bis 5 zu unterrichten. 

(7) Über den Verlauf der schriftlichen Prüfung hat die 
Aufsicht eine Niederschrift nach dem Muster der 
Anlage 4 c zu fertigen und darin Vorkommnisse nach 
Absatz 4 und 5 ausführlich darzustellen. Soweit solche 
vermerkt sind, entscheidet der Prüfungsausschuss, ob 
die Arbeit als nicht abgeliefert gilt. § 17 Absatz  4 gilt 
entsprechend.

(8) Die Ausbildungsleitung übersendet die Klausuren 
mit den Zeugnissen dem Vorsitz des Prüfungsausschus-
ses.

§ 17
Bewertung der schriftlichen Arbeiten

(1) Zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses bewerten 
die Klausuren unabhängig voneinander und legen jeweils 
die Prüfungsergebnisse fest. Der Vorsitz des Prüfungs-
ausschusses dokumentiert die Prüfungsergebnisse in den 
Klausurzeugnissen und übersendet diese sowie die Klau-
suren der Ausbildungsleitung. Jedes Klausurzeugnis 
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schließt mit einem Punktwert nach § 20 ab. Ein Mitglied 
des Prüfungsausschusses eröffnet und erläutert dem 
Prüfl ing das Prüfungsergebnis in Anwesenheit der Aus-
bildungsleitung. Zur Berechnung der in der Prüfung ins-
gesamt erreichten Endnote übersendet die Ausbildungs-
leitung die Klausurzeugnisse zum Ende des 
Vorbereitungsdienstes an den Prüfungsausschuss und 
teilt diesem den aus den Punktwerten aller Klausuren 
als Durchschnitt ermittelten Gesamtpunktwert mit.

(2) Bei der Bewertung der Prüfungsleistung sind neben 
der inhaltlichen Richtigkeit und dem Aufbau, die äußere 
Form und der sprachliche Ausdruck zu berücksichtigen. 
Die Bewertung ist zu begründen.

(3) Weichen die Bewertungen voneinander ab, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) Wird eine schriftliche Arbeit ohne triftige Entschul-
digung nicht abgeliefert, so gilt sie als mit „ungenügend“ 
(0 Punkte) bewertet.

(5) Die Klausuren sowie eine Ablichtung der Zeugnisse 
verbleiben nach Abschluss der Ausbildung bei der Aus-
bildungsleitung.

§ 18
Hausarbeit

(1) In der zweiten Hälfte des Vorbereitungsdienstes 
haben die Anwärter eine Hausarbeit anzufertigen. Hier-
für steht eine Bearbeitungszeit von vier Wochen zur Ver-
fügung. Die Aufgabe stellt der Prüfungsausschuss. Die 
Aufgabenstellung soll es dem Prüfl ing ermöglichen zu 
zeigen, dass er Aufgaben aus der Praxis richtig erfassen, 
methodisch bearbeiten und das Ergebnis klar darstellen 
kann. 

(2) Die Ausbildungsleitung legt die Gestaltungsrichtli-
nien fest.

(3) Die Hausarbeit wird von zwei Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses unabhängig voneinander bewertet und 
danach einvernehmlich mit einem Punktwert nach § 20 
versehen. Dabei sind insbesondere die thematische 
Abgrenzung, die Darstellungsweise und die Begründung 
des Ergebnisses zu berücksichtigen. Die Bewertung ist 
zu begründen. § 17 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Dem Prüfl ing ist Gelegenheit zu geben, die Bewer-
tung der Hausarbeit mit einem der Prüfer in Anwesen-
heit der Ausbildungsleitung zu besprechen. Danach 
erhält die Ausbildungsleitung die Hausarbeit.

(5) Ist die Hausarbeit „mit mangelhaft“ oder schlechter 
beurteilt, so ist dem Anwärter eine neue Hausarbeit zu 
stellen. Wird auch diese mit „mangelhaft“ oder schlech-
ter beurteilt, gilt die Rechtsfolge des § 22 Absatz 4 
Beamtenstatusgesetz.

§ 19
Ausbildungszeugnis

Der Ausbildungsbeauftragte erstellt drei Monate vor 
Beendigung des Vorbereitungsdienstes ein Zeugnis nach 
dem Muster der Anlage 6. Hierzu wird aus den Punkt-
werten der vier Ausbildungsberichte der Durchschnitt 
errechnet. Dieser geht zu 70 Prozent und der Punktwert 
der Ausbildungsleitung zu 30 Prozent in den zu bilden-
den Gesamtpunktwert ein. Die Bewertung ergibt sich 
aus § 20. Der Ausbildungsbeauftragte gibt das Zeugnis 
dem Anwärter zur Kenntnis und übersendet es danach 
der Ausbildungsleitung.

§ 20
Noten

Die einzelnen Leistungen dürfen nur unter Verwendung 
von vollen Punktzahlen bewertet werden. Gesamtpunkt-
werte werden durch Mittlung bis auf die zweite Dezi-
malstelle errechnet. Die Gesamtpunkte entsprechen fol-
genden Noten:

sehr gut (1) = 15,00 bis 13,50 Punkte
(eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem 
Maße entspricht);

gut (2) = 13,49 bis 10,50 Punkte
(eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht);

befriedigend  (3) = 10,49 bis 7,50 Punkte
(eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen 
entspricht);

ausreichend  (4) = 7,49 bis 5,00 Punkte
(eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Gan-
zen den Anforderungen noch entspricht);

mangelhaft  (5)= 4,99 bis 2,00 Punkte
(eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer 
Zeit behoben werden können);

ungenügend  (6) = 1,99 bis 0 Punkte
(eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft 
sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können).

§ 21
Mündliche Prüfung

Der Vorbereitungsdienst wird mit der mündlichen Prü-
fung abgeschlossen.

§ 22
Zulassung zur mündlichen Prüfung

(1) Auf Vorschlag der Ausbildungsleitung entscheidet 
der Prüfungsausschuss über die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung. Die Zulassung von Anwärtern zur münd-
lichen Prüfung setzt voraus, dass ihre Eignung und Leis-
tung – Ausbildungszeugnis, Gesamtnote der Klausuren, 
Hausarbeit – mindestens mit ausreichend beurteilt wur-
den. Dabei darf von den Klausuren nur eine mit schlech-
ter als ausreichend bewertet worden sein.

(2) Die Zulassung ist dem Anwärter durch den Vorsitz 
des Prüfungsausschusses bekannt zu geben.

(3) Den Prüfl ingen ist Gelegenheit zur Vorbereitung auf 
die mündliche Prüfung zu geben.

(4) Anwärtern, die zur mündlichen Prüfung nicht 
zu gelassen worden sind, ist Gelegenheit zu geben, die 
festgestellten Mängel innerhalb eines Zeitraumes von 
höchstens sechs Monaten auszuräumen. Alle Leistungs-
nachweise, die schlechter als mit „ausreichend“ bewertet 
wurden, sind erneut zu erbringen. Bei einem auch im 
Wiederholungsfall nicht „ausreichend“ bewerteten Leis-
tungsnachweis gelten die Rechtsfolgen des § 22 Absatz 4 
Beamtenstatusgesetz. Die Entscheidung über Dauer, 
Inhalt und Gestaltung des verlängerten Vorbereitungs-
dienstes trifft die Ausbildungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Ausbildungsleitung.

(5) Wer auch nach Wiederholung die Voraussetzungen 
für die Zulassung zur mündlichen Prüfung nicht erfüllt, 
hat die Prüfung endgültig nicht bestanden.

§ 23
Durchführung der mündlichen Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung wird als Einzelprüfung 
durchgeführt. Die Prüfungsdauer soll in der Regel 60 
Minuten nicht überschreiten. Sie erstreckt sich auf fol-
gende Fachgebiete:

1.   Anlagensicherheit, Produktsicherheit, Transport ge-
fährlicher Güter,

2.  Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe, Sprengstoffe,

3.   Physikalische Beanspruchungen, Arbeitsplatzgestal-
tung, Arbeitsumfeld,

4.   Arbeitsschutzorganisation, sozialer Arbeitsschutz, 
Grundzüge des Arbeitsschutzrechtes und

5.   Grundzüge des Verfassungs- und Verwaltungsrechts, 
Verwaltungsorganisation und öffentliches Dienst-
recht.

(2) Als Teil der mündlichen Prüfung haben die Anwärter 
einen freien Vortrag zu einem der unter Absatz 1 aufge-
führten Gebiete zu halten. Der Vortrag soll die Dauer 
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von 10 Minuten nicht überschreiten. Die Vorbereitungs-
zeit für den Vortrag beträgt 30 Minuten.

(3) Der freie Vortrag und die Leistungen in jedem Fach-
gebiet der mündlichen Prüfung werden von allen Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses beurteilt und mit 
einem Punktwert nach § 20 bewertet. Aus den Punkt-
werten wird der Durchschnitt errechnet.

(4) Die mündliche Prüfung ist bestanden, wenn sie min-
destens mit der Endnote „ausreichend“ abschließt.

(5) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Vertretungen des für 
den Arbeitsschutz zuständigen Ministeriums, die Ausbil-
dungsleitung sowie Personen, die ein gesetzlich begrün-
detes Recht auf Teilnahme an den Prüfungen haben, 
können bei der mündlichen Prüfung anwesend sein. Der 
Vorsitz des Prüfungsausschusses hat sie sechs Wochen 
vorher über den Prüfungstermin zu informieren. Er ist 
über den Teilnahmewunsch mindestens drei Wochen vor 
dem festgelegten Prüfungstermin in Kenntnis zu setzen.

§ 24
Prüfungsniederschrift

Vom Vorsitz des Prüfungsausschusses ist über den Ver-
lauf der Prüfung für jeden Prüfl ing eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 7 zu fertigen, zu unter-
zeichnen und zur Ausbildungsakte zu nehmen.

§ 25
Erkrankung, Versäumnisse

(1) Sind Prüfl inge durch Krankheit oder sonstige von 
ihnen nicht zu vertretende Umstände gehindert, zur Prü-
fung zu erscheinen oder die Prüfung vollständig abzule-
gen, so haben sie die Hinderungsgründe in geeigneter 
Form glaubhaft zu machen. Im Falle der Erkrankung ist 
ein ärztliches Attest vorzulegen. Die Erkrankung ist dem 
Vorsitz des Prüfungsausschusses unverzüglich mitzutei-
len.

(2) Erscheint ein Prüfl ing ohne triftige Entschuldigung 
zu einem Prüfungstermin nicht, so wird der entspre-
chende Prüfungsteil mit ungenügend und der Punkt-
zahl 0 bewertet.

(3) Im Falle entschuldbarer Hinderungsgründe wird dem 
Prüfl ing einmalig Gelegenheit gegeben, die Prüfungsleis-
tung unverzüglich nachzuholen.

(4) Die Feststellung gemäß den Absätzen 2 und 3 trifft 
der Prüfungsausschuss.

§ 26
Folgen bei Unregelmäßigkeiten

Begeht ein Prüfl ing einen Täuschungsversuch oder stört 
den Prüfungsablauf erheblich, kann der Prüfungsaus-
schuss je nach Schwere der Verfehlung die betreffende 
Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (0 Punkte) bewerten 
oder die als Einstellungsbehörde zuständige Bezirksre-
gierung widerruft gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 3 das 
Beamtenverhältnis.

§ 27
Prüfungsergebnis

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn die mündliche Prü-
fung gemäß § 23 Absatz 4 erfolgreich abgelegt wurde 
und die Gesamtbewertung mindestens mit der Punktzahl 
5,0 abschließt. Die Endnote wird gebildet aus den 
Gesamtpunktwerten des Ausbildungszeugnisses, der 
Klausuren, der mündlichen Prüfung und dem Punktwert 
der Hausarbeit.

(2) Zur Ermittlung der Endnote wird

der Gesamtpunktwert des Ausbildungszeugnisses mit 3 
(= 30 von Hundert)

der Gesamtpunktwert der Klausuren mit 3 (= 30 von 
Hundert)

der Gesamtpunktwert der mündlichen Prüfung mit 3 (= 
30 von Hundert)

der Punktwert der Hausarbeit mit 1 (= 10 von Hundert)

multipliziert und die hieraus gebildete Summe durch 
zehn dividiert. 

§ 28
Prüfungszeugnis

(1) Nach bestandener Prüfung händigt der Vorsitz des 
Prüfungsausschusses das nach dem Muster der Anlage 8 
erstellte Prüfungszeugnis aus.

(2) Eine Durchschrift des Prüfungszeugnisses ist zu der 
Ausbildungsakte zu nehmen. 

§ 29
Wiederholung der Prüfung

Ist die mündliche Prüfung nicht bestanden, so kann diese 
spätestens innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten 
einmal wiederholt werden. Der Prüfungsausschuss legt 
den Termin unverzüglich fest. Die mündliche Prüfung ist 
vollständig nachzuholen. Bis zur Wiederholungsprüfung 
setzen die Anwärter die Ausbildung in der Ausbildungs-
behörde fort.

§ 30
Schwerbehinderte

Prüfungen von Schwerbehinderten und diesen Gleichge-
stellten nach den §§ 15 und 21 sind im Einzelfall den 
behinderungsspezifi schen Besonderheiten anzupassen. 
Hierüber entscheidet unter Beteiligung der zuständigen 
Schwerbehindertenvertretung der Vorsitz des Prüfungs-
ausschusses.

§ 31
Rücknahme der Prüfungsentscheidung

Wird innerhalb einer Frist von drei Jahren nach Aushän-
digung des Prüfungszeugnisses eine Täuschungshand-
lung bekannt, so kann das für den Arbeitsschutz zustän-
dige Ministerium innerhalb von sechs Monaten nach 
Kenntnis die Prüfung für ungültig erklären und das Prü-
fungszeugnis einziehen.

§ 32
Regelform des Aufstiegs in den gehobenen 

technischen Dienst

(1) Beamte des mittleren technischen Dienstes können 
unter den Voraussetzungen des § 30 Absätze 1 und 2 der 
Laufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. November 1995 (GV. NRW. 1996 S. 1), in 
der jeweils geltenden Fassung, zur Laufbahn des geho-
benen technischen Dienstes zugelassen werden.

(2) Über die Zulassung zum Aufstieg entscheidet eine 
Auswahlkommission, die durch das für den Arbeits-
schutz zuständige Ministerium eingesetzt wird, nach 
Durchführung eines Auswahlverfahrens.

§ 33
Einführungszeit und Prüfung

(1) Die zum Aufstieg zugelassenen Beamten werden in 
die Aufgaben der Laufbahn des gehobenen technischen 
Dienstes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 
eingeführt. Die Einführungszeit dauert drei Jahre. Sie 
gliedert sich in einen 18-monatigen Fernstudienlehrgang 
und den § 7 entsprechenden 18-monatigen Vorberei-
tungsdienst. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 31 fi nden 
entsprechende Anwendung.

(2) In den Fällen des § 13 Absätze 1 und 2 – auch in Ver-
bindung mit § 26 – und bei endgültig nicht bestandener 
Laufbahnprüfung verbleibt der Beamte im mittleren 
technischen Dienst.

§ 34
Prüfungsakte

Zur Geltendmachung oder Verteidigung rechtlicher Inte-
ressen kann Antragstellern die Einsicht in die sie betref-
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fende Prüfungsakte gewährt werden. Der schriftliche 
Antrag auf persönliche Einsichtnahme in die Prüfungs-
akte ist an die die Prüfungsakte führende Bezirksregie-
rung zu richten.

Teil 4
Schlussbestimmungen

§ 35
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.

Düsseldorf, den 21. Dezember 2009

*  Von einem Abdruck der Anlagen 2 bis 8 wurde abge-
sehen; die verbindlichen Anlagen sind nur in der elek-
tronischen Form des entsprechenden Gesetz- und Ver-
ordnungsblattes des Landes Nordrhein-Westfalen (GV.
NRW) und in der Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(SGV.NRW) veröffentlicht (http://sgv.im.nrw.de).

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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  Anlage 1  
Musterausbildungsplan  (zu § 7)

Nr.  Thema/Inhalt  Dauer    

1. Praktische Ausbildung Insgesamt
30 Wochen 

1.1 Ausbildung in der Bezirksregierung 
Praktische und theoretische Ausbildung sind durch Austausch der Aus-
bildungspläne von Ausbildungsleitung und Bezirksregierung vor und 
während der Ausbildung aufeinander abzustimmen 

1.1.1 Einführung in den Geschäftsbetrieb der Dezernate 55 und 56 

1.1.2 Einarbeitung in die Aufgaben der Aufsichtsbeamten des Dezernates 55: 
technischer Arbeitsschutz 

      
1.1.3 Einarbeitung in die Aufgaben der Aufsichtsbeamten des Dezernates 56: 

betrieblicher Arbeitsschutz 
      
1.1.4 Bearbeitung von Anträgen und Anzeigen, einschließlich der Abgabe von 

Stellungnahmen 
      
1.1.5 Teilnahme an Dienstgeschäften in Betrieben aller Art   
      
1.1.6 Selbstständige Durchführung geeigneter Dienstgeschäfte im Innen- und 

Außendiensten
      
1.1.7 Mitwirkung bei der Programmarbeit   
      
1.1.8 Untersuchung von Unfällen und Schadensfällen, einschließlich deren

Auswertung im Hinblick auf erforderliche Maßnahmen zu deren Vermei-
dung

      
1.1.9 Entwurf von Genehmigungsbescheiden, Ordnungsverfügungen, Bußgeld-

bescheiden und Strafanzeigen 
      
1.1.10 Auswertung von Außendienstgeschäften   
      
1.1.11 Teilnahme an mündlichen Erörterungen, Behördenbesprechungen und 

sonstigen wichtigen Verhandlungen 
      
1.1.12 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen    
      
1.2 Ausbildung und Hospitationen außerhalb der 

Dezernate 55 und 56 
Insgesamt 4 
Wochen

1.2.1 Ausbildung im Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW 2

1.2.2 Ausbildung in den andern Dezernaten der Abteilung 5 2 
1.2.2.1 Dezernat 52: Abfallwirtschaft  
1.2.2.2 Dezernat 53: Immissionsschutz   
1.2.2.3 Dezernat 54: Wasserwirtschaft  
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  Anlage 1  
Musterausbildungsplan  (zu § 7)

2. Theoretische Ausbildung Insgesamt 
30 Wochen 

2.1 Allgemeines, Einführung  
2.1.1 Verwaltungsorganisation und Behördenaufbau   
2.1.2 Recht des öffentlichen Dienstes (Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht)   
2.1.3 Rechtsvorschriften im Arbeitsschutz   
2.1.4 Datenschutz   
      
2.2 Kommunikation   
2.2.1 Gesprächs- und Verhandlungsführung   
2.2.2 Visualisieren und Präsentieren von Arbeitsergebnissen   
2.2.3 Rhetorik   
2.2.4 Organisationsfragen    
      
2.3 EU-Staats- und Verfassungsrecht   
2.3.1 Aufbau und Organisation der EU   
2.3.2 Stellenwert der EU-Vorschriften   
2.3.3 Grundrechte   
2.3.4 Gesetzgebung und Gewaltenteilung   
2.3.5 Gerichtsbarkeit   
2.3.6 Landesverfassung   
      
2.4 Allgemeines Verwaltungs- und Ahndungsrecht   
2.4.1 Gesetzmäßigkeit der Verwaltung   
2.4.2 Handlungsformen der Verwaltung   
2.4.3 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsvollstreckung   
2.4.4 Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht   
2.4.5 Relevante Gebiete des Zivilrechts   
2.4.6 Sozialgesetzbuch VII und das darauf gestützte Regelwerk der UVTR   
      
2.5 Grundlagen des Umweltschutzes   
2.5.1 Einführung in das Immissionsschutzrecht    
2.5.2 Einführung in das Abfallrecht   
   
2.6 Geräte und Anlagensicherheit/Technischer Öffentlichkeitsschutz   
2.6.1 Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und Verordnungen, technische Re-

geln
2.6.2 Überwachungsbedürftige Anlagen/Erlaubnisverfahren   
2.6.3 Betriebssicherheit   
2.6.4 Elektrische Sicherheit  
    
2.7 Stoffrecht    
2.7.1 Biologische Arbeitsstoffe: Biostoffverordnung und das darauf gestützte 

technische Regelwerk 
2.7.2 EU-Chemikalienrecht sowie die nationalen Umsetzungen und verwandte 

Rechtsbereiche
2.7.3 Chemikaliengesetz   
2.7.4 Gefahrstoffverordnung und das darauf gestützte technische Regelwerk   
2.7.5 Verbotsverordnungen  
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  Anlage 1  
Musterausbildungsplan  (zu § 7)

2.8 Transportsicherheit   
2.8.1 Beförderung gefährlicher Güter   
2.8.2 Ladungssicherung   
      
2.9 Arbeitszeitregelungen und Schutz besonderer Personengruppen   
2.9.1 Arbeitsrecht   
2.9.2 Arbeitszeitgesetz   
2.9.3 Arbeitszeitvorschriften für Kraftfahrer   
2.9.4 Mutterschutz und Jugendarbeitsschutz   
2.9.5 Heimarbeitsschutz   
      
2.10 Arbeits- und Arbeitsplatzgestaltung   
2.10.1 Arbeitsstättenrecht   
2.10.2 Bauordnungsrecht   
2.10.3 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung   
2.10.4 Lastenhandhabungsverordnung   
      
2.11 Arbeitsschutzorganisation   
2.11.1 Arbeitsschutzgesetz   
2.11.2 Arbeitssicherheitsgesetz   
2.11.3 Funktionen und Zusammenwirken von Organisationen, Funktionsträger 

im Arbeitsschutz, innerbetriebliche Funktionsträger, außerbetriebliche 
Organisationen (UVT, behördliche Organisationen, Sachverständige) 

2.11.4 Grundlagen der Systemkontrolle   
2.11.5 Betriebsverfassungsrecht/Personalvertretungsrecht   
    
2.12 Gesundheitsschutz und Arbeitsmedizin   
2.12.1 Ergonomie   
2.12.2 Chemische, physikalische, physiologische, biologische Schad- und Belas-

tungsfaktoren
2.12.3 Berufskrankheiten und arbeitsmedizinische Vorsorge   
2.12.4 Berufsbedingte Erkrankungen   
2.12.5 Persönliche Schutzausrüstungen   
2.12.6 Arbeitspsychologie   
2.12.7 Psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz   
      
2.13 Gesundheits- und Arbeitsschutz in besonderen Bereichen   
2.13.1 Strahlenschutzrecht   
2.13.2 Sprengstoffrecht   
2.13.3. Arbeitsschutz auf Baustellen   
      
2.14 Messverfahren   
2.14.1 Einführung in Messverfahren zu chemischen, physikalischen, physiologi-

schen, biologischen Schadstoffen und Belastungen am Arbeitsplatz 
    
2.15 Bewertung von Gutachten   
      
2.16 Programmarbeit   
2.16.1 Projektmanagement im Rahmen der Programmarbeit   
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  Anlage 1  
Musterausbildungsplan  (zu § 7)

2.17 IT-Fachanwendung in der Arbeitsschutzverwaltung   
      
3.  Prüfungsangelegenheiten Insgesamt      

5 Wochen 
3.1 4 Klausuren zu den theoretischen Ausbildungsinhalten 4 Tage 
3.2 1 Hausarbeit 4 Wochen 
3.3. Mündliche Prüfung 1 Tag 
     
4. Urlaub  9 Wochen 
     

Summe 78 Wochen 

– GV. NRW. 2009 S. 953
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641

Verordnung zur Änderung 
von Rechts verordnungen auf dem Gebiet 

des Gemeindewirtschaftsrechts

Vom 17. Dezember 2009

Artikel 1

Aufgrund des § 133 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), wird im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium verordnet:

Die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 
ber. 2005 S. 15), geändert durch Artikel I der Verord-
nung vom 5. August 2009 (GV. NRW. S. 438), wird wie 
folgt geändert:

In § 24 erhält Absatz 1 folgende Fassung:

„(1) § 285 Nummer 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbu-
ches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die vom 
Eigenbetrieb für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewähr-
ten Gesamtbezüge und Leistungen für die Mitglieder der 
Betriebsleitung und des Betriebsausschusses im Anhang 
zum Jahresabschluss jeweils für jede Personengruppe 
sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge und 
Leistungen für jedes einzelne Mitglied dieser Personen-
gruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im 
Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a des Handelsge-
setzbuches anzugeben sind. § 108 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 9 Satz 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen gilt entsprechend. Ferner sind die in § 285 
Nummer 9 Buchstaben b und c des Handelsgesetzbuches 
genannten Angaben über die vom Eigenbetrieb gewähr-
ten Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung 
und des Betriebsausschusses und die in § 285 Nummer 
10 des Handelsgesetzbuches genannten Angaben für die 
Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsaus-
schusses zu machen.“

Artikel 2

Aufgrund des § 133 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), wird im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium verordnet:

Die Kommunalunternehmensverordnung vom 24. Okto-
ber 2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt geändert durch Arti-
kel II der Verordnung vom 5. August 2009 (GV. NRW. 
S. 438) wird wie folgt geändert:

In § 25 erhält Absatz 1 Satz 2 folgende Fassung:

„Die in § 285 Nummern 9 Buchstaben b und c und 10 
Handelsgesetzbuch genannten Angaben sind in entspre-
chender Anwendung dieser Vorschriften für die Mitglie-
der des Vorstands und des Verwaltungsrats zu machen, 
die Angaben gemäß § 285 Nummer 9 Buchstaben b und c 
Handelsgesetzbuch jedoch nur, soweit es sich um Leis-
tungen des Kommunalunternehmens handelt.“

Artikel 3

Aufgrund der §§ 107 Absatz 2 Satz 3 und 133 Absatz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 950), in Verbindung mit § 32 des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
11. Dezember 2007  (GV. NRW. S. 702, ber. 2008, S. 157), 
wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales und dem Finanzministerium 
verordnet:

Die Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung Nord-
rhein-Westfalen vom 5. August 2009 (GV. NRW. S. 434) 
wird wie folgt geändert:

In § 18 erhält Absatz 1 folgende Fassung:

„(1) Die Rechnungs- und Buchführungspfl ichten ergeben 
sich aus der Krankenhaus-Buchführungsverordnung. 
Der Anhang muss mindestens den Anforderungen ent-
sprechen, die die Krankenhaus-Buchführungsverord-
nung an seine Aufstellung und seinen Inhalt stellt. § 24 
Absatz 1 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen fi ndet sinngemäß Anwendung.“

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2009

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  W o l f  MdL

– GV. NRW. 2009 S. 963

7126

Verordnung zur Änderung
der Glücksspielverordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen
Vom 17. Dezember 2009

Auf Grund
des § 10 Absatz 1 des Spielbankgesetzes NRW vom 30. 
Oktober 2007 (GV. NRW. S. 445),
des § 19 Spielbankgesetz NRW vom 30. Oktober 2007 
(GV. NRW. S. 445),
der §§ 5 Absatz 5 und 20 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 
Glücksspielstaatsvertrag Ausführungsgesetzes NRW vom 
30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 445) und
des § 5 Absatz 3 des Landesorganisationsgesetzes vom 
10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 18. November 2008 (GV. 
NRW. S. 706), wird nach Anhörung des fachlich zustän-
digen Ausschusses des Landtags verordnet:

Artikel 1

Die GlücksspielVO NRW vom 11. Dezember 2008 (GV. 
NRW. S. 860), geändert durch Verordnung vom 24. Juni 
2009 (GV. NRW. S. 395), wird wie folgt geändert:

1.  Die Präambel wird wie folgt erweitert:

 Nach dem zweiten Spiegelstrich wird eingefügt:

  „– zu Teil 3 nach Anhörung des fachlich zuständigen 
Ausschusses des Landtags-,“.

  Der bisherige dritte Spiegelstrich wird vierter Spie-
gelstrich und die Angabe „Teil 3“ wird durch die 
Angabe „Teil 4“ ersetzt.

2.  Nach § 13 wird der folgende Teil 3 mit § 14 eingefügt:

 „Teil 3
 Zuständigkeitsordnung zur Durchführung 
 des Geldwäschegesetzes für Spielbanken

 § 14

  Zuständige Behörde im Sinne des § 16 Absatz 2 Num-
mer 9 des Geldwäschegesetzes vom 13. August 2008 
(BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 4 
Absatz 9 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2437) für die Spielbanken ist die Bezirksregierung, 
in deren Bezirk die Spielbank ihren Sitz hat.“

3.   Der bisherige Teil 3 mit den §§ 14 bis 17 wird Teil 4 
mit den §§ 15 bis 18 und der bisherige Teil 4 mit § 18 
wird Teil 5 mit § 19.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Zugleich tritt die Verordnung zur Durchführung 
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des Geldwäschegesetzes für Spielbanken vom 18. Okto-
ber 1994 (GV. NRW. S. 964) außer Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2009 S. 963

2022

Elfte Änderung der Satzung 
der Rheinischen Zusatzversorgungskasse
für Gemeinden und Gemeindeverbände

Vom 3. November 2009

Aufgrund des § 13 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 des 
 Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und 
 Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-West-
falen hat der Kassenausschuss in der Sitzung am 3. No-
vember 2009 wie folgt beschlossen:

Die Satzung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse 
für Gemeinden und Gemeindeverbände vom 29. Oktober 
2002 (GV. NRW. S. 540), zuletzt geändert durch 10. Sat-
zungsänderung vom 6. Juli 2009 (GV. NRW. S. 505), wird 
wie folgt geändert:

I.

1.  Im Anhang zur Satzung werden die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB) für die freiwil-
lige Versicherung über die RZVK-Zusatzrente für 
die Fassungen, die bis zum 31.12.2007 gültig 
waren und ebenso für die ab 01.01.2008 geltenden 
AVB  wie folgt geändert:

1.1  In der Überschrift werden folgende Worte ange-
fügt: 

 „Tarif 2002“.

1.2  A. 4. erhält nach dem Wort ”Altersrente“ folgende 
Neufassung:

  „Auf Leistungen bei Erwerbsminderung und Hin-
terbliebenenleistungen kann bei Begründung der 
Versicherung oder zu einem späteren Zeitpunkt 
mit Wirkung zum Ersten des Folgemonats verzich-
tet werden. Wird auf die Mitversicherung von Hin-
terbliebenenrente verzichtet, werden die für diese 
Beiträge ermittelten Versorgungspunkte für männ-
liche Versicherte um 20 v. H. und für weibliche 
Versicherte um 5 v. H. erhöht. Soweit das Erwerbs-
minderungsrisiko ausgeschlossen wurde, erhöhen 
sich die Versorgungspunkte für diese Beiträge bis 
zum Alter 45 um 20 v. H.; der Erhöhungssatz ver-
mindert sich für jedes weitere Jahr um jeweils 
einen Prozentpunkt. Diese Risiken können nach 
erfolgtem Verzicht zum Ersten des Folgemonats 
wieder mitversichert werden.“

1.3 a)  In C.2. erhält Satz 1 des Absatzes, der mit den 
Worten „Die Hinterbliebenenrente“ beginnt, fol-
genden Wortlaut:

  „Die Hinterbliebenenrente setzt bei der Witwen-/
Witwerrente voraus, dass die/der hinterbliebene 
Ehegattin/-gatte oder die/der eingetragene 
Lebenspartnerin/-partner mit der/dem verstorbe-
nen Versicherten oder Rentenberechtigten zum 
Zeitpunkt des Todes in gültiger Ehe verheiratet 

war oder in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebte und ein Anspruch auf Witwen-/Wit-
werrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
besteht oder bestehen würde, unabhängig davon, 
ob ein Rentensplitting unter Ehegatten oder einge-
tragenen Lebenspartnern durchgeführt worden 
ist.“

1.3 b)  In C.2. wird hinter dem letzten Absatz folgender 
Satz angefügt:

  „Bei Beschäftigten, die in der gesetzlichen Renten-
versicherung nicht versichert waren, sind anstelle 
der Versicherungszeiten in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung die Pfl ichtversicherungszeiten in 
der Zusatzversorgung und die mit Beiträgen beleg-
ten Zeiten einer freiwilligen Versicherung in der 
Zusatzversorgung, sofern diese außerhalb der Zeit 
einer Pfl ichtversicherung in der Zusatzversorgung 
liegen, zu berücksichtigen.“

1.4  In E.5. wird Satz 3 des letzten Absatzes gestri-
chen. 

1.5 F. wird wie folgt neu gefasst:

 „F. Was ist beim Versorgungsausgleich zu beachten?

  Der Versorgungsausgleich wird nach dem Versor-
gungsausgleichsgesetz sowie den nachstehenden 
Regelungen im Wege der internen Teilung durch-
geführt. Bei der internen Teilung überträgt das 
Familiengericht für die ausgleichsberechtigte Per-
son zu Lasten des Anrechts der/des Versicherten 
ein Anrecht in Höhe des Ausgleichswerts bei der 
Kasse.

  Der Ausgleichswert wird in Form von Versor-
gungspunkten ausgewiesen. Die Höhe des Aus-
gleichswertes wird ermittelt, indem der hälftige 
Ehezeitanteil der/des Versicherten anhand ihrer/
seiner versicherungsmathematischen Barwertfak-
toren in einen Kapitalwert umgerechnet und nach 
Abzug der hälftigen Teilungskosten anhand der 
versicherungsmathematischen Barwertfaktoren 
der ausgleichsberechtigten Person in Versorgungs-
punkte umgerechnet wird. Ist für die/den Versi-
cherten ein ausgleichsreifer Rentenanspruch zu 
berücksichtigen, sind für beide Personen die Ren-
tenbarwertfaktoren zugrunde zu legen, ansonsten 
die Anwartschaftsbarwertfaktoren.

  Überträgt das Familiengericht der ausgleichsbe-
rechtigten Person ein Anrecht, erwirbt sie bezogen 
auf das Ende der Ehezeit ein von einer eigenen 
freiwilligen Versicherung unabhängiges Anrecht. 
Dieses Anrecht gilt als beitragsfreie Versicherung. 
Die ausgleichsberechtigte Person kann die Fort-
führung der Versicherung mit eigenen Beiträgen 
entsprechend A.6. Absatz 3 beantragen. In den 
Fällen des C.2. letzter Absatz sind die Versiche-
rungszeiten der ausgleichspfl ichtigen Person zum 
Ende der Ehezeit zu berücksichtigen. Tritt der 
Versicherungsfall der ausgleichsberechtigten Per-
son vor dem Ende der Ehezeit ein, gilt er für das 
zu übertragende Anrecht zum Ersten des Monats 
nach dem Ende der Ehezeit als eingetreten. Tritt 
der Versicherungsfall der ausgleichsberechtigten 
Person vor Wirksamkeit des Versorgungsaus-
gleichs ein, wird ihr die Rente zum Ersten des 
Monats, zu dessen Beginn der Versorgungsaus-
gleich wirksam geworden ist, gezahlt. § 30 Ver-
sAusglG bleibt unberührt.

  Die Anwartschaft der/des Versicherten wird zum 
Ende der Ehezeit um die Versorgungspunkte 
gekürzt, die sich durch die Rückrechnung entspre-
chend der Berechnung des Ausgleichswerts nach 
Absatz 2 Satz 2 und 3 unter Berücksichtigung der 
Teilungskosten ergeben. Bezieht, die/der Versi-
cherte eine Erwerbsminderungsrente auf Zeit, gilt 
diesbezüglich der Versicherungsfall zum Ersten 
des Monats nach dem Ende der Ehezeit als einge-
treten; dabei wird die Reduzierung der Rente nach 
D.2. zweiter Absatz gesondert festgestellt. Die 
Rente der/des Versicherten wird zum Ende der 
Ehezeit um den Betrag gekürzt, der sich nach 
Satz 1 dieses Absatzes ergibt. Wenn der Versor-
gungsausgleich nach Beginn der Rente der/des 
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Versicherten wirksam geworden ist, wird sie zum 
Ersten des Monats vermindert, zu dessen Beginn 
der Versorgungsausgleich wirksam geworden ist. 
§ 30 VersAusglG bleibt unberührt.

  Haben sowohl die/der Versicherte als auch die 
ausgleichsberechtigte Person zu übertragende 
Anrechte aus der freiwilligen Versicherung, wer-
den diese Anrechte nur innerhalb des diesen AVB 
zugrunde liegenden Tarifs auf der Basis des Kapi-
talwerts vor Berücksichtigung der Teilungskosten 
verrechnet.

  Soweit der Versorgungsausgleich nach dem analo-
gen Quasisplitting durchgeführt wurde, werden 
die Renten in analoger Anwendung des § 57 
BeamtVG mit der Maßgabe gekürzt, dass der 
Begründungsbetrag mit den vom Familiengericht 
verwendeten Faktoren umgerechnet, das Ergebnis 
durch die Zahl 12 und den versicherungsmathe-
matischen Barwertfaktor, der der Berechnung des 
Deckungskapitals zugrunde lag, geteilt und so in 
einen Kürzungsbetrag umgewandelt wird. Bei 
einer Kapitalauszahlung vermindert sich das 
gebildete Kapital entsprechend dem Anteil des 
Kürzungsbetrages, der dem Anteil des ausgezahl-
ten Kapitals entspricht. Bei einer Abfi ndung oder 
Kündigung berechnet sich der Abfi ndungsbetrag 
beziehungsweise das ausgezahlte Kapital aus dem 
gekürzten, für die Versicherung gebildeten Kapi-
tal. Die Sätze 2 und 3 dieses Absatzes gelten auch 
dann, wenn eine Rentenleistung zunächst unge-
kürzt zu zahlen ist oder zu zahlen wäre.”

1.6  Die bisherigen Buchstaben F. bis J. werden zu den 
Buchstaben G. bis K.

2.  Im Anhang zur Satzung werden die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB) für die frei 
willige Versicherung über die RZVK-Zusatzrente 
(Entgeltumwandlung) für die Fassungen, die bis 
zum 31.12.2007 gültig waren und ebenso für die ab 
01.01.2008 geltenden AVB  wie folgt geändert:

2.1  In der Überschrift werden folgende Worte ange-
fügt: 

 „Tarif 2002“.

2.2  A.4. erhält nach dem Wort ”Altersrente“ folgende 
Neufassung:

  „Die Mitversicherung von Leistungen bei Er-
werbsminderung oder von Hinterbliebenenleistun-
gen kann bei Begründung der Versicherung oder 
zu einem späteren Zeitpunkt, frühestens mit Wir-
kung zum nächsten, dem Eingang der Anmeldung 
folgenden Monatsbeginn ausgeschlossen werden. 
Diese Risiken können nach erfolgtem Verzicht frü-
hestens zum Ersten des Folgemonats nach Eingang 
der Anmeldung wieder mitversichert werden.” 

2.3  In C. 2. erhält Satz 1 des Absatzes, der mit den 
Worten „Die Hinterbliebenenrente“ beginnt, fol-
genden Wortlaut:

  „Die Hinterbliebenenrente setzt bei der Witwen-/
Witwerrente voraus, dass die/der hinterbliebene 
Ehegattin/-gatte oder die/der eingetragene 
Lebenspartnerin/-partner mit der/dem verstorbe-
nen Versicherten oder Rentenberechtigten zum 
Zeitpunkt des Todes in gültiger Ehe verheiratet 
war oder in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebte und ein Anspruch auf Witwen-/Wit-
werrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
besteht oder bestehen würde, unabhängig davon, 
ob ein Rentensplitting unter Ehegatten oder einge-
tragenen Lebenspartnern durchgeführt worden 
ist.“

2.4  In D.9. wird Satz 3 des letzten Absatzes gestrichen.

2.5 F. wird wie folgt neu gefasst:

 „F. Was ist beim Versorgungsausgleich zu beachten?

  Der Versorgungsausgleich wird nach dem Versor-
gungsausgleichsgesetz sowie den nachstehenden 
Regelungen im Wege der internen Teilung durch-
geführt. Bei der internen Teilung überträgt das 
Familiengericht für die ausgleichsberechtigte Per-

son zu Lasten des Anrechts der/des Versicherten 
ein Anrecht in Höhe des Ausgleichswerts bei der 
Kasse.

  Der Ausgleichswert wird in Form von Versor-
gungspunkten ausgewiesen. Die Höhe des Aus-
gleichswertes wird ermittelt, indem der hälftige 
Ehezeitanteil der/des Versicherten anhand ihrer/
seiner versicherungsmathematischen Barwertfak-
toren in einen Kapitalwert umgerechnet und nach 
Abzug der hälftigen Teilungskosten anhand der 
versicherungsmathematischen Barwertfaktoren 
der ausgleichsberechtigten Person in Versorgungs-
punkte umgerechnet wird. Ist für die/den Versi-
cherten ein ausgleichsreifer Rentenanspruch zu 
berücksichtigen, sind für beide Personen die Ren-
tenbarwertfaktoren zugrunde zu legen, ansonsten 
die Anwartschaftsbarwertfaktoren.

  Überträgt das Familiengericht der ausgleichsbe-
rechtigten Person ein Anrecht, erwirbt sie bezogen 
auf das Ende der Ehezeit ein von einer eigenen 
freiwilligen Versicherung unabhängiges Anrecht. 
Dieses Anrecht gilt als beitragsfreie Versicherung. 
Die ausgleichsberechtigte Person kann die Fort-
führung der Versicherung mit eigenen Beiträgen 
entsprechend A.7. beantragen. In den Fällen des 
C.2. letzter Absatz sind die Versicherungszeiten 
der ausgleichspfl ichtigen Person zum Ende der 
Ehezeit zu berücksichtigen. Tritt der Versiche-
rungsfall der ausgleichsberechtigten Person vor 
dem Ende der Ehezeit ein, gilt er für das zu über-
tragende Anrecht zum Ersten des Monats nach 
dem Ende der Ehezeit als eingetreten. Tritt der 
Versicherungsfall der ausgleichsberechtigten Per-
son vor Wirksamkeit des Versorgungsausgleichs 
ein, wird ihr die Rente zum Ersten des Monats, zu 
dessen Beginn der Versorgungsausgleich wirksam 
geworden ist, gezahlt. § 30 VersAusglG bleibt 
unberührt.

  Die Anwartschaft der/des Versicherten wird zum 
Ende der Ehezeit um die Versorgungspunkte 
gekürzt, die sich durch die Rückrechnung entspre-
chend der Berechnung des Ausgleichswerts nach 
Absatz 2 Satz 2 und 3 unter Berücksichtigung der 
Teilungskosten ergeben. Bezieht, die/der Versi-
cherte eine Erwerbsminderungsrente auf Zeit, gilt 
diesbezüglich der Versicherungsfall zum Ersten 
des Monats nach dem Ende der Ehezeit als einge-
treten; dabei wird die Reduzierung der Rente nach 
D.3. vierter Absatz gesondert festgestellt. Die 
Rente der/des Versicherten wird zum Ende der 
Ehezeit um den Betrag gekürzt, der sich nach 
Satz 1 dieses Absatzes ergibt. Wenn der Versor-
gungsausgleich nach Beginn der Rente der/des 
Versicherten wirksam geworden ist, wird sie zum 
Ersten des Monats vermindert, zu dessen Beginn 
der Versorgungsausgleich wirksam geworden ist. 
§ 30 VersAusglG bleibt unberührt.

  Haben sowohl die/der Versicherte als auch die 
ausgleichsberechtigte Person zu übertragende An-
rechte aus der freiwilligen Versicherung, werden 
diese Anrechte nur innerhalb des diesen AVB zu-
grunde liegenden Tarifs auf der Basis des Kapital-
werts vor Berücksichtigung der Teilungskosten 
verrechnet.

  Soweit der Versorgungsausgleich nach dem analo-
gen Quasisplitting durchgeführt wurde, werden 
die Renten in analoger Anwendung des § 57 
BeamtVG mit der Maßgabe gekürzt, dass der 
Begründungsbetrag mit den vom Familiengericht 
verwendeten Faktoren umgerechnet, das Ergebnis 
durch die Zahl 12 und den versicherungsmathe-
matischen Barwertfaktor, der der Berechnung des 
Deckungskapitals zugrunde lag, geteilt und so in 
einen Kürzungsbetrag umgewandelt wird. Bei 
einer Kapitalauszahlung vermindert sich das 
gebildete Kapital entsprechend dem Anteil des 
Kürzungsbetrages, der dem Anteil des ausgezahl-
ten Kapitals entspricht. Bei einer Abfi ndung oder 
Kündigung berechnet sich der Abfi ndungsbetrag 
beziehungsweise das ausgezahlte Kapital aus dem 
gekürzten, für die Versicherung gebildeten Kapi-
tal. Die Sätze 2 und 3 dieses Absatzes gelten auch 
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dann, wenn eine Rentenleistung zunächst unge-
kürzt zu zahlen ist oder zu zahlen wäre.”

2.6  Die bisherigen Buchstaben F. bis J. werden zu den 
Buchstaben G. bis K.

3.  Im Anhang zur Satzung erhalten die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB) für die freiwil-
lige Versicherung über die RZVK Zusatzrente 
(Riester und Entgeltumwandlung) für ab dem 
01.01.2010 entstehende Versicherungsverhältnisse 
folgende neue Fassung:

 „Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
 für die freiwillige Versicherung über die 
 RZVK-Zusatzrente nach Maßgabe der Satzung 
 der Rheinischen Zusatzversorgungskasse

 Tarif 2010

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, Sie als unsere(n) Versicherte(n) begrüßen 
zu dürfen. Folgende Bedingungen gelten für das Versi-
cherungsverhältnis:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

§ 2  Welche Voraussetzungen müssen für den Renten-
bezug erfüllt sein?

§ 3 Wie hoch ist Ihre Rente?

§ 4 Wie erhöhen wir Ihre Rente?

§ 5 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

§ 6 Wann beginnt Ihre Rente?

§ 7 Wann und wie zahlen wir die Renten aus?

§ 8 Ist eine Kapitalauszahlung möglich?

§ 9 Wie beantragen Sie Ihre Rente?

§ 10 Wann berechnen wir die Rente neu?

§ 11 Wann erlischt die Rente?

§ 12 Wann können wir die Rente abfi nden?

§ 13 Wer erhält die Versicherungsleistung?

§ 14  Welche Besonderheiten gelten, wenn Sie nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert 
sind?

§ 15 Was ist beim Versorgungsausgleich zu beachten?

§ 16  Wie kommt die Versicherung zustande und wie 
kann sie geändert werden?

§ 17 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

§ 18 Wann stellen wir Ihre Versicherung beitragsfrei?

§ 19 Wie können Sie Ihre Versicherung fortführen?

§ 20 Wie kann die Versicherung gekündigt werden?

§ 21 Welche Bedeutung hat der Versicherungsnachweis?

§ 22  Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

§ 23 Was haben Sie uns mitzuteilen?

§ 24 Welche Verjährungsfrist ist zu beachten?

§ 25 Wer ist für Klagen zuständig?

§ 26  Welches Recht fi ndet auf Ihren Vertrag Anwendung?

§ 27 Welche Bestimmungen können geändert werden?

§ 1
Welche Leistungen erbringen wir?

(1) Wir erbringen bei Vorliegen der Voraussetzungen die 
folgenden Versorgungsleistungen:

 (a) Altersrente
 (b) Erwerbsminderungsrente
 (c) Hinterbliebenenrente

(2) 1Die/Der Versicherungsnehmerin/-nehmer hat jeder-
zeit die Möglichkeit, die Hinterbliebenen- und/oder 
Erwerbsminderungsrente mit Wirkung für die Zukunft 
auszuschließen und wieder einzuschließen. 2Wird auf die 

Mitversicherung der Hinterbliebenenrente und/oder auf 
die Erwerbsminderungsrente verzichtet, erhöhen wir 
Ihre Versorgungsleistungen. 

§ 2
Welche Voraussetzungen müssen für den 

Rentenbezug erfüllt sein?

(1) 1Damit wir die verschiedenen Rentenleistungen er-
bringen, müssen die nachfolgenden Voraussetzungen er-
füllt sein:

(a) Altersrente
2Wir zahlen Ihnen eine lebenslange Altersrente ab dem 
Zeitpunkt, von dem an Sie eine Rente wegen Alters als 
Vollrente oder eine vorgezogene Altersrente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch nehmen.

(b) Erwerbsminderungsrente
3Wir zahlen Ihnen eine Erwerbsminderungsrente, wenn 
Sie erwerbsgemindert im Sinne der Bestimmungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung sind. 
4Vollständige Erwerbsminderung im Sinne von § 43 
Abs. 2 des Sozialgesetzbuches (SGB VI) liegt danach vor, 
wenn die/der Versicherte wegen Krankheit oder Behin-
derung auf nicht absehbare Zeit außerstande ist, unter 
den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig 
zu sein. 
5Teilweise Erwerbsminderung im Sinne von § 43 Abs. 1 
SGB VI liegt vor, wenn die/der Versicherte wegen 
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit 
außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des all-
gemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täg-
lich erwerbstätig zu sein.
6Änderungen der Voraussetzungen in § 43 SGB VI gelten 
für das Versicherungsverhältnis entsprechend.
7Ein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente besteht 
nicht, wenn die für die Erwerbsminderungsrente erfor-
derliche Beeinträchtigung absichtlich von der/dem Ver-
sicherten herbeigeführt wurde.

(c) Hinterbliebenenrente

„Die Hinterbliebenenrente setzt bei der Witwen-/Wit-
werrente voraus, dass die/der hinterbliebene Ehegattin/-
gatte oder die/der eingetragene Lebenspartnerin/-part-
ner mit der/dem verstorbenen Versicherten oder 
Rentenberechtigten zum Zeitpunkt des Todes in gültiger 
Ehe verheiratet war oder in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft lebte und ein Anspruch auf Wit-
wen-/Witwerrente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung besteht oder bestehen würde, unabhängig davon, 
ob ein Rentensplitting unter Ehegatten oder eingetrage-
nen Lebenspartnern durchgeführt worden ist.“

Witwen-/Witwerrente 
8Wir zahlen eine Witwen-/Witwerrente, wenn die/der 
hinterbliebene Ehefrau/-mann oder die/der eingetragene 
Lebenspartnerin/-partner mit Ihnen zum Zeitpunkt des 
Todes in gültiger Ehe verheiratet war oder eine eingetra-
gene Lebenspartnerschaft bestand. 9Der Anspruch 
erlischt nicht durch Wiederheirat oder eine erneute ein-
getragene Lebenspartnerschaft.

Waisenrente
10Wir zahlen eine Waisenrente, wenn und solange die 
Waisen einen entsprechenden Rentenanspruch in der 
gesetzlichen Rentenversicherung haben, längstens jedoch 
bis zum Erreichen der Altersgrenze für die Gewährung 
von Kindergeld bzw. kindbedingten Steuerfreibeträgen 
(§ 32 Abs. 3, Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 Satz 1 
EStG). 11Waisen sind leibliche und angenommene Kinder 
sowie Pfl egekinder der/des Versicherten im Sinne des 
§ 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG.
12Ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente besteht nicht 
für Personen, die den Tod der/des Versicherten vorsätz-
lich herbeigeführt haben.
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(2) Weitere Voraussetzung für den Anspruch auf Rente 
ist, dass uns als Nachweis der Bescheid eines Rentenver-
sicherungsträgers für die jeweilige Rentenart vorgelegt 
wird. 

(3) 1Sind Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
sichert, und sieht das Recht der gesetzlichen Rentenver-
sicherung weitere Voraussetzungen für die jeweilige 
Rentenart vor (z. B. Erfüllung der allgemeinen Wartezeit, 
Vorhandensein von Pfl ichtbeitragszeiten bei Erwerbs-
minderung, Unterschreiten von Hinzuverdienstgrenzen), 
sind diese für Ihren Anspruch auf Leistungen aus der 
freiwilligen Versicherung unbeachtlich. 2Für den Fall, 
dass der Rentenversicherungsträger Ihnen aus den vor-
genannten Gründen keinen Rentenbescheid erteilt, gel-
ten die in § 14 genannten Voraussetzungen. 3Abweichend 
hiervon müssen für Ihren Anspruch auf vorgezogene 
Altersrente aus der freiwilligen Versicherung die Min-
destversicherungszeiten, wie sie die gesetzliche Renten-
versicherung vorsieht, erfüllt sein. 4Maßgeblich für die 
Erfüllung der Mindestversicherungszeiten können auch 
die Pfl ichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung 
und die mit Beiträgen belegten Zeiten einer freiwilligen 
Versicherung in der Zusatzversorgung sein, sofern diese 
außerhalb der Zeit einer Pfl ichtversicherung in der 
Zusatzversorgung liegen. 

§ 3
Wie hoch ist Ihre Rente?

(1) Die Höhe Ihrer monatlichen Altersrente ergibt sich 
aus den von Ihnen bis zum Rentenbeginn erworbenen 
Versorgungspunkten und Bonuspunkten multipliziert 
mit 4 €. 

(2) 1Sofern Sie Ihre Altersrente nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres in Anspruch nehmen, erhöhen wir Ihre 
Leistung für jeden Monat des späteren Rentenbeginns 
um 0,5 %. 2Im Falle der vorzeitigen Inanspruchnahme 
reduziert sich die Leistung für jeden Monat vor Vollen-
dung des 65. Lebensjahres um 0,5 %. 

(3) 1Die Höhe Ihrer Erwerbsminderungsrente ergibt sich 
aus den von Ihnen bis zum Rentenbeginn erworbenen 
Versorgungspunkten, für die die Mitversicherung des 
Erwerbsminderungsrisikos vereinbart war und den dar-
aus resultierenden Bonuspunkten multipliziert mit 4 €. 
2Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt 
die Hälfte der Rente, die sich bei voller Erwerbsminde-
rung ergeben würde.

(4) Die Erwerbsminderungsrente reduziert sich für jeden 
Monat des Rentenbezugs vor Vollendung des 65. Lebens-
jahres um 0,5 %, höchstens jedoch um 18 %.
1Die Höhe der monatlichen Hinterbliebenenrente ergibt 
sich aus den von Ihnen bis zum Rentenbeginn aus der 
Mitversicherung von Hinterbliebenenleistungen erwor-
benen Versorgungspunkten und Bonuspunkten multipli-
ziert mit 2,40 € für die Witwen-/Witwerrenten und 0,80 € 
für die Vollwaisenrenten sowie 0,40 € für die Halbwai-
senrenten. 2Die gesamte Hinterbliebenenversorgung 
zusammen beträgt jedoch nicht mehr als 4 € je erworbe-
nen Versorgungspunkt. 3Übersteigende Leistungen wer-
den je Hinterbliebenen anteilig gekürzt. 4Bei Erlöschen 
einer gekürzten Hinterbliebenenrente erhöht sich jede 
verbleibende Hinterbliebenenrente vom Beginn des fol-
genden Monats an entsprechend; abgefundene Renten 
werden dabei jedoch weiter berücksichtigt. 
5Ergibt sich aus dem Vergleich von Alter und Geschlecht 
der/des Verstorbenen und der/des Witwe/Witwers ein 
Altersunterschied, der mehr als zehn Jahre beträgt, ist 
die Hinterbliebenenrente für Witwen/Witwer um den aus 
der folgenden Tabelle ersichtlichen Betrag zu erhöhen 
bzw. zu vermindern.

Altersdifferenz (z)
In Jahren

männlich weiblich

-9 <= z <= 9 2,40 € 2,40 €

-19 <= z <= -10 1,80 € 1,30 €

-29 <= z <= -20 1,20 € 0,90 €

z <= -30 0,60 € 0,60 €

10 <= z <= 19 3,00 € 3,00 €

20 <= z <= 29 3,60 € 3,60 €

30 <= z 4,00 € 4,00 € 

6Hierbei ist z die Differenz aus dem Geburtsjahr des/der 
verstorbenen Versicherten und der Witwe/des Witwers. 
7Die Multiplikatoren sind im Versorgungsfall mit den 
erworbenen Versorgungspunkten des verstorbenen Ver-
sicherten zu multiplizieren, um die Witwen-/Witwer-
rente zu erhalten.

(6) 1Zur Ermittlung der Versorgungspunkte werden Ihre 
in einem Kalenderjahr bei uns eingegangenen Beiträge 
durch einen Regelbeitrag von 1.200 € geteilt und mit dem 
Altersfaktor aus der folgenden Altersfaktorentabelle 
multipliziert. 2Dabei gilt als maßgebliches Alter die Dif-
ferenz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr und dem 
Geburtsjahr.

Altersfaktorentabelle
für die Versicherung von Alters- (A), Erwerbs-

minderungs- (E), bzw. Hinterbliebenenleistungen (H) 
auf der Basis eines Rechnungszinses in Höhe von 3,0 %

Alter Männer Frauen
A EA HA EAH A EA HA EAH

17 6,50 5,53 4,59 4,05 5,34 4,43 4,85 4,06
18 6,31 5,37 4,46 3,94 5,19 4,30 4,71 3,95
19 6,13 5,21 4,33 3,82 5,04 4,17 4,57 3,83
20 5,95 5,06 4,20 3,71 4,89 4,05 4,44 3,72
21 5,78 4,92 4,08 3,60 4,75 3,93 4,31 3,61
22 5,62 4,78 3,96 3,50 4,62 3,82 4,19 3,51
23 5,46 4,64 3,85 3,40 4,48 3,72 4,07 3,41
24 5,30 4,51 3,74 3,31 4,36 3,61 3,96 3,32
25 5,15 4,38 3,63 3,21 4,23 3,51 3,84 3,23
26 5,00 4,26 3,53 3,12 4,11 3,42 3,74 3,14
27 4,86 4,14 3,43 3,04 4,00 3,32 3,63 3,06
28 4,72 4,03 3,33 2,95 3,88 3,23 3,53 2,97
29 4,58 3,92 3,24 2,87 3,77 3,14 3,43 2,89
30 4,45 3,81 3,15 2,79 3,66 3,06 3,34 2,82
31 4,32 3,70 3,06 2,72 3,56 2,98 3,24 2,74
32 4,20 3,60 2,97 2,64 3,46 2,90 3,15 2,67
33 4,08 3,50 2,89 2,57 3,36 2,82 3,07 2,60
34 3,96 3,40 2,81 2,50 3,26 2,75 2,98 2,54
35 3,84 3,31 2,73 2,44 3,17 2,68 2,90 2,47
36 3,73 3,22 2,66 2,37 3,07 2,61 2,82 2,41
37 3,62 3,13 2,58 2,31 2,99 2,54 2,74 2,35
38 3,51 3,05 2,51 2,25 2,90 2,48 2,66 2,30
39 3,41 2,97 2,44 2,19 2,81 2,42 2,59 2,24
40 3,31 2,89 2,37 2,13 2,73 2,35 2,52 2,18
41 3,21 2,81 2,31 2,08 2,65 2,30 2,45 2,13
42 3,12 2,73 2,24 2,03 2,58 2,24 2,38 2,08
43 3,02 2,66 2,18 1,97 2,50 2,18 2,31 2,03
44 2,93 2,59 2,12 1,92 2,43 2,13 2,25 1,98
45 2,84 2,52 2,06 1,87 2,36 2,07 2,19 1,94
46 2,76 2,45 2,01 1,83 2,29 2,02 2,13 1,89
47 2,67 2,39 1,95 1,78 2,22 1,97 2,07 1,84
48 2,59 2,32 1,90 1,74 2,15 1,92 2,01 1,80
49 2,51 2,26 1,84 1,69 2,09 1,88 1,95 1,76
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Alter Männer Frauen
A EA HA EAH A EA HA EAH

50 2,43 2,20 1,79 1,65 2,03 1,83 1,90 1,72
51 2,36 2,14 1,74 1,61 1,97 1,79 1,85 1,68
52 2,28 2,09 1,69 1,57 1,91 1,74 1,80 1,64
53 2,21 2,03 1,65 1,53 1,85 1,70 1,74 1,60
54 2,14 1,98 1,60 1,50 1,80 1,66 1,70 1,57
55 2,07 1,93 1,55 1,46 1,74 1,62 1,65 1,53
56 2,00 1,88 1,51 1,43 1,69 1,59 1,60 1,50
57 1,94 1,83 1,47 1,40 1,64 1,55 1,56 1,47
58 1,87 1,79 1,42 1,37 1,59 1,52 1,51 1,44
59 1,81 1,75 1,38 1,34 1,54 1,49 1,47 1,42
60 1,75 1,71 1,34 1,31 1,50 1,46 1,43 1,39
61 1,69 1,67 1,30 1,28 1,45 1,43 1,39 1,36
62 1,63 1,63 1,27 1,25 1,41 1,40 1,35 1,33
63 1,57 1,57 1,23 1,22 1,36 1,36 1,31 1,30
64 1,52 1,52 1,19 1,19 1,32 1,32 1,27 1,27
65 1,46 1,46 1,15 1,15 1,27 1,27 1,23 1,23
66 1,42 1,42 1,11 1,11 1,24 1,24 1,19 1,19
67 1,39 1,39 1,08 1,08 1,21 1,21 1,17 1,17

§ 4
Wie erhöhen wir Ihre Rente?

Wir erhöhen Ihre Rente jährlich zum 1. Juli um 1 %.

§ 5
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

1An den Überschüssen aus dem Abrechnungsverband der 
freiwilligen Versicherung werden die Versicherten durch 
zusätzliche Bonuspunkte beteiligt, soweit die Versor-
gungspunkte nicht schon Grundlage einer Rentenleis-
tung sind. 2Für die Zuteilung der Bonuspunkte kommen 
alle am Ende des laufenden Geschäftsjahres freiwillig 
Versicherten einschließlich der beitragsfrei Versicherten 
in Betracht. 3Diese Überschüsse werden im Rahmen der 
satzungsrechtlich vorgeschriebenen versicherungstech-
nischen Bilanz jährlich bis zum Jahresende für das vor-
angegangene Geschäftsjahr unter Beachtung einer ange-
messenen Kapitalausstattung u. a. im Hinblick auf 
Solvabilität, Stresstests und Rechnungsgrundlagen fest-
gestellt und zugeteilt. 4Über die Zuteilung der Bonus-
punkte entscheidet der Kassenausschuss auf Vorschlag 
des Verantwortlichen Aktuars. 5Eine Beteiligung an den 
Bewertungsreserven gemäß      § 153 VVG erfolgt nicht.

§ 6
Wann beginnt Ihre Rente?

Wir zahlen die Rente zum gleichen Zeitpunkt, an dem 
die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
beginnt oder beginnen würde.

§ 7
Wann und wie zahlen wir die Renten aus?

(1) Wir zahlen die Renten monatlich im Voraus auf ein 
Girokonto der/des Rentenberechtigten innerhalb eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union.

(2) Wir tragen die Kosten der Überweisung, mit Aus-
nahme der Kosten für die Gutschrift. Für Überweisun-
gen auf ein Konto außerhalb Deutschlands gilt dies nur, 
wenn die/der Rentenberechtigte der Kasse ihre/seine 
internationale Kontonummer (International Bank 
Account Number – IBAN) sowie die internationale Bank-
leitzahl des kontoführenden Geldinstituts (Bank Identi-
fi er Code – BIC) mitgeteilt hat.

(3) Ein Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt außerhalb 
der Europäischen Union berechtigt uns,

•  Rentenzahlungen von der Benennung einer/eines 
inländischen Empfangsbevollmächtigten oder eines 
auf den Namen der/des Rentenberechtigten lautenden 
inländischen Kontos abhängig zu machen;

•  Leistungen für das laufende Kalenderjahr in einem 
Betrag im Dezember auszuzahlen.

(4) 1Hat eine/ein Berechtigte/r den Antrag auf Rente 
beziehungsweise Kapitalauszahlung gestellt und ver-
stirbt sie/er vor der Rentenauszahlung beziehungsweise 
Kapitalauszahlung, können die Hinterbliebenen die Aus-
zahlung verlangen, sofern sie den Tod der/des Berechtig-
ten nicht vorsätzlich herbeigeführt haben. 2Mit der Zah-
lung an einen Hinterbliebenen erlischt der Anspruch der 
anderen Hinterbliebenen.

§ 8
Ist eine Kapitalauszahlung möglich?

(1) 1Sofern Sie zu Beginn der Auszahlungsphase einen 
Antrag auf teilweise Kapitalauszahlung stellen, leisten 
wir bis zu 30 % des zu diesem Zeitpunkt gebildeten 
Kapitals als Einmalbetrag; eine Kapitalauszahlung bei 
einer Erwerbsminderungsrente auf Zeit scheidet aus. 
2Die Rentenleistung wird entsprechend gekürzt.

(2) 1Vollständig zahlen wir das zu Beginn der Auszah-
lungsphase gebildete Kapital nur anstelle einer Alters-
rente aus. 2Der Antrag auf Kapitalauszahlung muss frü-
hestens ein Jahr, spätestens aber sechs Monate vor 
Beginn der Auszahlungsphase  bei der Kasse eingehen; 
andernfalls ist die vollständige Kapitalauszahlung aus-
geschlossen.

(3) 1Das gebildete Kapital wird nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen auf der Basis der ohne Kapi-
talauszahlung zu zahlenden Rente ermittelt. 2Bei der 
Ermittlung des gebildeten Kapitals wird ein Abschlag 
zur Sicherung des biometrischen Risikoausgleichs von 
10 % berücksichtigt. 3Darüber hinaus wird die Auszah-
lung gegebenenfalls um eine zurückgeforderte staatliche 
Förderung gekürzt.

§ 9
Wie beantragen Sie Ihre Rente?

(1) 1Rentenleistungen erbringen wir auf schriftlichen 
Antrag gegen Vorlage der erforderlichen Unterlagen. 
2Wir entscheiden über den Rentenantrag schriftlich.

(2) Ist die/der Berechtigte verstorben, ohne den Antrag 
bei uns gestellt zu haben, so haben ihre/seine Hinterblie-
benen das Recht, den Antrag unverzüglich bei uns nach-
zuholen.

§ 10
Wann berechnen wir die Rente neu?

Wir berechnen die Rente neu, wenn 

•  bei der/dem Rentenberechtigten ein neuer Versiche-
rungsfall eintritt und seit dem vorhergehenden Ren-
tenbeginn weitere Beiträge geleistet wurden,

•  aus einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 
eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder 
wegen Alters wird; in diesem Fall verdoppelt sich die 
bisher gezahlte Rente,

•  aus einer Rente wegen voller Erwerbsminderung eine 
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wird; in 
diesem Fall halbiert sich die bisher gezahlte Rente,

•  aus einer Halbwaisenrente eine Vollwaisenrente wird 
oder

•  die staatlichen Förderleistungen nach den Vorschrif-
ten des Einkommensteuergesetzes zurückgefordert 
werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Rück-
forderungsbetrag durch eine Einmalzahlung auszu-
gleichen. In diesem Fall zahlen wir die Rente in der 
ursprünglichen Höhe weiter.

§ 11
Wann erlischt die Rente?

Der Rentenanspruch erlischt mit Ablauf des Monats,

• in dem die/der Rentenberechtigte verstorben ist,

•  für den letztmals eine Erwerbsminderungsrente oder 
Waisenrente nach den Regelungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung gezahlt worden ist bzw. gezahlt 
worden wäre; bei Waisenrenten 
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  spätestens mit Erreichen der in § 32 Abs. 3, Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG genannten Alters-
begrenzung,

•  der auf den Monat folgt, in dem die Entscheidung der 
Kasse über das Erlöschen des Anspruchs wegen Weg-
falls der Erwerbsminderung zugegangen ist.

§ 12
Wann können wir die Rente abfinden?

1Wir können die Rente abfi nden, wenn der Monatsbetrag 
der aus der Anwartschaft resultierenden laufenden Leis-
tung bei Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze den 
Monatsbetrag nach § 3 Abs. 2 BetrAVG nicht übersteigt; 
dies gilt entsprechend für die Abfi ndung einer laufenden 
Leistung. 2Der Abfi ndungsbetrag entspricht dem für die 
Versicherung gebildeten Kapital. 3Bereits gezahlte Leis-
tungen werden auf den Abfi ndungsbetrag angerechnet. 
4Die Abfi ndung einer Erwerbsminderungsrente auf Zeit 
scheidet aus.

§ 13
Wer erhält die Versicherungsleistung?

(1) 1Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen 
wir an die/den Versicherte/n und ggf. an ihre/seine Hin-
terbliebenen. Versicherte/r ist die/der Beschäftigte. 2Die/
der Versicherungsnehmerin/-nehmer ist die/der Beschäf-
tige oder der Arbeitgeber als Mitglied der Kasse. 

(2) Die Ansprüche aus dieser Versicherung können nicht 
abgetreten, verpfändet oder beliehen werden.

§ 14
Welche Besonderheiten gelten, wenn Sie nicht in der 

 gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind?

(1) Wir zahlen die Alters-, Erwerbsminderungs- oder 
Hinterbliebenenrente ab dem Zeitpunkt, von dem an die 
Rente bei unterstellter Versicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung beginnen würde. 

(2) 1Für Ihren Anspruch auf vorgezogene Altersrente aus 
der freiwilligen Versicherung müssen die Mindestversi-
cherungszeiten, wie sie die gesetzliche Rentenversiche-
rung vorsieht, erfüllt sein. 2Für die Erfüllung der Min-
destversicherungszeiten gilt § 2 Abs. 3 S. 4 entsprechend.

(3) 1Abweichend von § 2 Abs. 2 benötigen wir für die 
Erwerbsminderungsrente als erforderlichen Nachweis 
das Gutachten eines durch die Kasse zu bestimmenden 
Facharztes, dass eine Erwerbsminderung im Sinne der 
gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt. 2Die Kosten 
der Begutachtung trägt die/der Versicherte. 3Die Kasse 
behält sich bei begründeten Zweifeln an der Erwerbs-
minderung das Recht vor, die Erwerbsminderung durch 
ein weiteres Gutachten auf Kosten der Kasse überprüfen 
zu lassen. 4Die Rente ruht, wenn und solange sich die/der 
Versicherte trotz Verlangens der Kasse nicht innerhalb 
einer von ihr gesetzten Frist fachärztlich untersuchen 
lässt oder das Ergebnis der Untersuchung nicht vorlegt.

§ 15
Was ist beim Versorgungsausgleich zu beachten?

(1) 1Der Versorgungsausgleich wird nach dem Versor-
gungsausgleichsgesetz sowie den nachstehenden Rege-
lungen im Wege der internen Teilung durchgeführt. 2Bei 
der internen Teilung überträgt das Familiengericht für 
die ausgleichsberechtigte Person zu Lasten des Anrechts 
der/des Versicherten ein Anrecht in Höhe des Aus-
gleichswerts bei der Kasse. 

(2) 1Der Ausgleichswert wird in Form von Versorgungs-
punkten ausgewiesen. 2Die Höhe des Ausgleichswerts 
wird ermittelt, indem der hälftige Ehezeitanteil der/des 
Versicherten anhand ihrer/seiner versicherungsmathe-
matischen Barwertfaktoren in einen Kapitalwert umge-
rechnet und nach Abzug der hälftigen Teilungskosten 
anhand der versicherungsmathematischen Barwertfak-
toren der ausgleichsberechtigten Person in Versorgungs-
punkte umgerechnet wird. 3Ist für die Versicherte/den 
Versicherten ein ausgleichsreifer Rentenanspruch zu 
berücksichtigen, sind für beide Personen die Rentenbar-

wertfaktoren zugrunde zu legen, ansonsten die Anwart-
schaftsbarwertfaktoren.

(3) 1Überträgt das Familiengericht der ausgleichsberech-
tigten Person ein Anrecht, erwirbt sie bezogen auf das 
Ende der Ehezeit ein von einer eigenen freiwilligen Ver-
sicherung unabhängiges Anrecht. 2Dieses Anrecht gilt 
als beitragsfreie Versicherung. 3Die ausgleichsberech-
tigte Person kann die Fortführung der Versicherung mit 
eigenen Beiträgen entsprechend § 19 Abs. 2 beantragen. 
4Tritt der Versicherungsfall der ausgleichsberechtigten 
Person vor dem Ende der Ehezeit ein, gilt er für das zu 
übertragende Anrecht zum Ersten des Monats nach dem 
Ende der Ehezeit als eingetreten. 5Tritt der Versiche-
rungsfall der ausgleichberechtigten Person vor Wirksam-
keit des Versorgungsausgleichs ein, zahlen wir der aus-
gleichsberechtigten Person die Rente zum Ersten des 
Monats, zu dessen Beginn der Versorgungsausgleich 
wirksam geworden ist. 6§ 30 VersAusglG bleibt unbe-
rührt.

(4) 1Die Anwartschaft der/des Versicherten wird zum 
Ende der Ehezeit um die Versorgungspunkte gekürzt, die 
sich durch die Rückrechnung entsprechend der Berech-
nung des Ausgleichswerts nach Absatz 2 Satz 2 und 3 
unter Berücksichtigung der Teilungskosten ergeben. 
2Bezieht die/der Versicherte eine Erwerbsminderungs-
rente auf Zeit, gilt diesbezüglich der Versicherungsfall 
zum Ersten des Monats nach dem Ende der Ehezeit als 
eingetreten; dabei wird die Reduzierung der Rente nach 
§ 3 Abs. 4 gesondert festgestellt. 3Die Rente der/des Ver-
sicherten wird zum Ende der Ehezeit um den Betrag 
gekürzt, der sich nach Satz 1 ergibt. 4Wenn der Versor-
gungsausgleich nach Beginn der Rente der/des Versi-
cherten wirksam geworden ist, wird sie zum Ersten des 
Monats vermindert, zu dessen Beginn der Versorgungs-
ausgleich wirksam geworden ist. 5§ 30 VersAusglG bleibt 
unberührt.

(5) Haben sowohl die/der Versicherte als auch die aus-
gleichsberechtigte Person zu übertragende Anrechte aus 
der freiwilligen Versicherung, werden diese Anrechte 
nur innerhalb dieses Tarifs auf der Basis des Kapital-
werts vor Berücksichtigung der Teilungskosten verrech-
net.

§ 16
Wie kommt die Versicherung zustande und 

wie kann sie geändert werden?

(1) Die Versicherung kommt auf schriftlichen Antrag 
der/des Versicherungsnehmerin/-nehmers mit Zugang 
des Versicherungsscheins zustande. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 kommt das Versiche-
rungsverhältnis, das ein Arbeitgeber zugunsten seiner 
Beschäftigten zur Durchführung der Entgeltumwand-
lung oder außerhalb der Entgeltumwandlung begründen 
will, mit dem Eingang der Anmeldung bei uns zustande. 
2In diesem Fall erhält die/der Versicherungsnehmerin/-
nehmer auch eine Versicherungsbestätigung zur Weiter-
leitung an die/den Versicherte/n sowie – bei einer späte-
ren Vertragsänderung – einen entsprechenden Nachtrag. 

(3) 1Änderungen der Versicherung muss die/der 
Versicherungsnehmerin/-nehmer schriftlich beantragen, 
soweit diese Bedingungen nichts anderes vorsehen. 2Über 
jede Änderung  erhält die/der Versicherungsnehmerin/-
nehmer einen Nachtrag zum Versicherungsschein.

§ 17
Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

(1) 1Ihre Versicherung beginnt frühestens mit dem Ers-
ten des Monats, in dem der Antrag eingegangen ist. 2Zu 
diesem Zeitpunkt muss das Beschäftigungsverhältnis zu 
unserem Mitglied bestehen. 3Ihr Versicherungsschutz 
tritt mit Eingang der ersten Zahlung bei uns ein.

(2) 1Die/der Versicherungsnehmerin/-nehmer kann die 
Hinterbliebenenrente und/oder die Erwerbsminderungs-
rente bei Abschluss der Versicherung oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt, frühestens mit dem Ersten des nächsten 
Kalendermonats, in dem der Antrag eingegangen ist, 
ausschließen. 2Die bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen 
Leistungsansprüche bleiben Ihnen erhalten. 3Ausge-
schlossene Versorgungsleistungen (Risiken) kann die/der 
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Versicherungsnehmerin/-nehmer mit Wirkung für zu-
künftig zu zahlende Beiträge wieder mitversichern. 4Frü-
hestens ist dies mit dem Ersten des nächsten Kalender-
monats möglich, in dem der Antrag eingegangen ist. 5Der 
Antrag nach Satz 3 bedarf der Annahme durch die 
Kasse. 6Die Annahme kann von weiteren Voraussetzun-
gen abhängig gemacht werden.

§ 18
Wann stellen wir Ihre Versicherung beitragsfrei?

(1) Wir stellen die Versicherung in folgenden Fällen bei-
tragsfrei:

•  auf schriftliche Erklärung der/des Ver siche rungs-
nehmerin/-nehmers mit Wirkung für die Zukunft zum 
Ende eines Kalendermonats;

• bei Rückstand von mehr als einem Beitrag;

•  mit Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses zu 
unserem Mitglied;

•  im Falle einer Kündigung des Versicherungsvertrages 
durch den Arbeitgeber als Versicherungsnehmer.

(2) 1Vom Zeitpunkt der Beitragsfreistellung an entfällt 
die Verpfl ichtung der/des Versicherungsnehmerin/-neh-
mers Beiträge zu zahlen; die bis dahin erworbene 
Anwartschaft bleibt erhalten. 2Durch Entrichtung neuer 
Beiträge kann die Versicherung mit unserer Zustimmung 
wieder aufl eben.

§ 19
Wie können Sie Ihre Versicherung fortführen?

(1) Sie können die Versicherung als Versicherungs-
nehmerin/-nehmer mit eigenen Beiträgen fortführen, 
wenn und solange Sie bei bestehendem Beschäftigungs-
verhältnis kein Arbeitsentgelt von Ihrem Arbeitgeber 
beziehen oder Ihr Beschäftigungsverhältnis bei diesem 
Arbeitgeber beendet ist.

(2) Nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses oder bei 
Wirksamwerden der Kündigung der Versicherung durch 
Ihren Arbeitgeber (siehe § 18) können Sie die Fortfüh-
rung innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten 
beantragen.

(3) 1Wenn Sie eine Erwerbsminderungsrente beziehen, 
können Sie das Risiko der Erwerbsminderung mit 
zukünftigen Beiträgen nicht mehr versichern. 2Die 
Alters- und Hinterbliebenenversicherung können Sie 
jedoch durch weitere Beitragszahlung fortführen. 3Haben 
Sie Ihre Versicherung nicht fortgeführt, lebt sie als bei-
tragsfreie Versicherung wieder auf, wenn der Anspruch 
auf Erwerbsminderungsrente erloschen ist.

§ 20
Wie kann die Versicherung gekündigt werden?

(1) Die/Der Versicherungsnehmerin/-nehmer kann die 
Versicherung zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
oder mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
Kalender vierteljahres schriftlich kündigen.

(2) 1Im Falle der Kündigung behalten Sie Ihre bis zur 
Kündigung erworbene Anwartschaft, wenn die/der 
Versicherungsnehmerin/-nehmer nicht deren Abfi ndung 
beantragt. 2Im Rahmen dieser Abfi ndung erhalten Sie 
das gebildete Kapital zu 90 % abzüglich einer etwaigen 
staatlichen Förderung. 3Auf das Recht, diese Abfi ndung 
zu verlangen, kann die/der Versicherungsnehmerin/-
nehmer bei Vertragsabschluss verzichten.

(3) Das Recht, bei einem Arbeitgeberwechsel stattdessen 
zu verlangen, dass der Wert der erworbenen unverfallba-
ren Anwartschaft im Rahmen der betrieblichen Alters-
versorgung übertragen wird (§ 4 BetrAVG), bleibt unbe-
rührt.

§ 21
Welche Bedeutung hat der Versicherungsnachweis?

(1) Sie erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres 
einen Nachweis über Ihre bis dahin insgesamt erworbene 
Rentenanwartschaft. 

(2) 1Beanstandungen, dass Ihre Beiträge oder die Über-
schussbeteiligung nicht oder nicht vollständig in Ihrem 
Nachweis enthalten sind, machen Sie – bitte innerhalb 
von sechs Monaten – schriftlich gegenüber der Kasse gel-
tend. 2Beanstandungen hinsichtlich der vom Arbeitgeber 
abgeführten Beiträge sind unmittelbar gegenüber diesem 
geltend zu machen.

§ 22
Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

(1) 1Den Beitrag kann die/der Versicherungsnehmerin/-
nehmer grundsätzlich frei bestimmen. 2Einmalige Son-
derzahlungen kann die Kasse zulassen. 3Sie gelten als 
genehmigt, wenn die Kasse nicht innerhalb einer Frist 
von sechs Wochen nach Gutschrift bei ihr widerspricht.

(2) 1Der jeweilige Beitrag muss bis zum Ende des 
Monats, für den er zu entrichten ist, bei der Kasse gutge-
schrieben sein. 2Altersvorsorgezulagen werden mit ihrer 
Gutschrift bei der Kasse als Beiträge berücksichtigt.

(3) 1Während der Beschäftigung führt Ihr Arbeitgeber 
die Beiträge zum Fälligkeitszeitpunkt an die Kasse ab. 
2Die Kasse kann die Entgegennahme von Beiträgen 
zurückweisen, wenn nicht die von ihr angegebenen 
Buchungsschlüssel auf dem Überweisungsträger verwen-
det werden. 3In den Fällen des § 19 Abs. 1 und Abs. 2 
sind die Beiträge monatlich in der vereinbarten Höhe 
(§ 16 Abs.3) von Ihnen an die Kasse zu zahlen. 4Die Kasse 
kann jedoch verlangen, dass die Beiträge im Wege des 
Lastschriftverfahrens eingezogen werden. 

§ 23
Was haben Sie uns mitzuteilen?

Mitteilungspfl ichten der/des Versicherten und der/des 
Versicherungsnehmerin/-nehmers

(1) Mitzuteilen ist unverzüglich das Ende des Beschäfti-
gungsverhältnisses sowie jede Änderung der Anschrift 
der/des Versicherten (Wohnsitz oder dauernder Aufent-
halt) und jede Änderung, die zu einer Minderung oder 
zum Wegfall des Zulagenanspruchs nach dem Einkom-
mensteuergesetz („Riester-Rente“) führt, insbesondere

• der Wegfall des Bezuges des Kindergeldes,

• die Änderung der Zuordnung der Kinderzulage,

• der Abschluss von weiteren Altersvorsorgeverträgen, 

• die Aufgabe des inländischen Wohnsitzes.

(2) Der Kasse ist auch unverzüglich mitzuteilen, wenn 
Sie bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Arbeits-
entgelt mehr erhalten (z. B. bei Elternzeit oder Bezug von 
Krankengeld). 

Mitteilungspflichten der/des Rentenberechtigten

(3) 1Jede Verlegung des Wohnsitzes oder dauernden Auf-
enthalts und jede Änderung von Verhältnissen, die den 
Rentenanspruch dem Grunde oder der Höhe nach berüh-
ren, ist unverzüglich schriftlich mitzuteilen, insbeson-
dere

(a) bei Erwerbsminderungsrenten

•  die Versagung oder Beendigung der Erwerbsminde-
rungsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung,

•  der Wegfall der Erwerbsminderung und die Änderung 
von voller in teilweise Erwerbsminderung und umge-
kehrt;

(b) bei Waisenrenten

•  die Beendigung der Waisenrenten aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung,

•  die Umwandlung einer Halb- in eine Vollwaisen-
rente,

•  der Beginn und das Ende des Grundwehr- oder Zivil-
dienstes,

•  wenn das 18. Lebensjahr vollendet ist, das Ende der 
Schul- oder Berufsausbildung oder eines freiwilligen 
sozialen bzw. ökologischen Jahres oder der Wegfall 
der Unterhaltsbedürftigkeit.
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2Innerhalb einer von der Kasse gesetzten Frist müssen 
auf Anforderung Auskünfte erteilt und die erforderli-
chen Nachweise sowie Lebensbescheinigungen vorgelegt 
werden.

(4) Kommt die/der Rentenberechtigte ihren/seinen Mit-
teilungs-, Auskunfts- oder Nachweispfl ichten nicht nach, 
kann die Kasse die Rente zurückbehalten.

(5) 1Ohne Rechtsgrund gezahlte Renten sind zurückzu-
zahlen. 2Überzahlungen sind zu erstatten oder können 
von der Kasse mit künftigen Leistungen verrechnet wer-
den. 3Bei einer Verletzung von Anzeigepfl ichten kann 
sich die/der Rentenberechtigte nicht auf den Wegfall der 
Bereicherung berufen.

§ 24
Welche Verjährungsfrist ist zu beachten?

1Ansprüche aus der Versicherung können nur innerhalb 
von drei Jahren schriftlich geltend gemacht werden; dies 
gilt auch für Beanstandungen, dass die Kapitalauszah-
lung, die monatliche Rente, eine Rentennachzahlung, 
eine Abfi ndung oder eine Beitragsrückzahlung nicht oder 
nicht in der geschuldeten Höhe gezahlt worden sei. 2Die 
Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist. 3Sie ist gehemmt, solange auf 
die Beanstandung hin noch keine Entscheidung der 
Kasse ergangen ist. 

§ 25
Wer ist für Klagen zuständig?

(1) 1Klagen können beim zuständigen ordentlichen Ge-
richt (Amts- oder Landgericht) am Sitz der Kasse in 
Köln erhoben werden. 2Versicherungsnehmer, Versi-
cherte oder Rentenberechtigte können ihre Ansprüche 
auch bei dem Gericht geltend machen, in dessen Bezirk 
die/der Versicherungsnehmerin/-nehmer, Versicherte 
oder Rentenberechtigte ihren/seinen Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen ihren/seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat; bei Klagen der Kasse ist dieses Gericht – 
vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen – immer zu-
ständig.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist der Gerichtsstand Köln, 
wenn die/der Versicherungsnehmerin/-nehmer, Versi-
cherte oder Rentenberechtigte nach Beginn der freiwilli-
gen Versicherung ihren/seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland verlegt oder der Wohnsitz oder gewöhnli-
che Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist.

§ 26
Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

1Auf Ihren Vertrag fi ndet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 2Vertragssprache ist deutsch.

§ 27
Welche Bestimmungen können geändert werden?

(1) Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen bedürfen der Genehmigung der Aufsicht.

(2) 1Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen über Beginn und Ende der freiwilligen Versiche-
rung (§§ 17 bis 20), die Art und Höhe der Leistungen 
(§§ 1 bis 4, 8), die Rente (§§ 6 und 7, 9 bis 11), die Abfi n-
dung (§ 12), die Nichtsozialversicherten (§ 14), den Ver-
sorgungsausgleich (§ 15), die Verfahrensvorschriften 
(§§ 16, 21, 23 bis 26), die Beitragszahlung (§ 22) sowie 
die Überschussbeteiligung (§ 5) haben auch Wirksamkeit 
für bestehende Verträge der freiwilligen Versicherung. 
2Dies setzt voraus, dass die Änderungen der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erforderlich sind

a)  wegen einer Änderung von Gesetzen, auf denen die 
Versicherungsbedingungen beruhen,

b)  wegen einer Änderung des Tarifvertrages über die 
zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes -Altersvorsorge-TV-Kommu-
nal-(ATV-K),

c)  wegen einer nachträglich eingetretenen, nicht unbe-
deutenden Störung des Äquivalenzverhältnisses,

d) zur Wahrung der Belange der Versicherten oder

e)  weil eine Bestimmung durch höchstrichterliche Ent-
scheidung oder bestandskräftigen Verwaltungsakt für 
unwirksam erklärt worden ist und die Voraussetzun-
gen des § 164 Abs. 1 VVG erfüllt sind.

(3) 1Die neuen Versicherungsbedingungen sollen den 
geänderten rechtlich und wirtschaftlich weitgehend ent-
sprechen. 2Sie müssen die Belange der Versicherten unter 
Wahrung des Vertragsziels angemessen berücksichti-
gen.“ 

II.
Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung zum 1. Sep-
tember 2009 in Kraft. Abweichend hiervon treten I. Nrn. 
1.3 Buchst. a und 2.3 am 1. Januar 2005, die Nrn. 1.1, 1.2, 
1.3 Buchstabe b, 2.1 und 2.2 zum 3. November 2009 und 
I. Nr. 3 zum 1. Januar 2010 in Kraft.

Köln, den 3. November 2009

K ö n i n g s

Vorsitzender des Kassenausschusses

B o i s

Schriftführer

Die vorstehende Elfte Änderung der Satzung der Rheini-
schen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und 
Gemeindeverbände hat das Innenministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen mit Datum vom 13. November 
2009 – 31-45.02/04.03-67/09(2) – angenommen. Sie wird 
nach § 21 des Gesetzes über die kommunalen Versor-
gungskassen und Zusatzversorgungskassen im Lande 
Nordrhein-Westfalen – VKZVKG – bekannt gemacht.

Köln, den 1. Dezember 2009

Rheinische Zusatzversorgungskasse
für Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Leiter der Kasse

Harry K. V o i g t s b e r g e r

– GV. NRW. 2009 S. 964

822

Dienstordnung
für die Dienstordnungs-Angestellten
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Vom 3. Dezember 2009

basierend auf Grundlage der Dienstordnung für die 
Dienstordnungs-Angestellten des Rheinischen Gemeinde-
unfallversicherungsverbandes vom 26. September 2005*

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2  Voraussetzungen und Form der Anstellung 

§ 3  Anwendung des Beamtenrechts 

§ 4  Dienstbezüge und Bemessung des Grundgehaltes 

§ 5  Geld- und geldwerte Leistungen, Versorgung 

*  Soweit in der Dienstordnung die männliche Sprachform verwendet 
wird, soll hiervon auch die weibliche Form mit umfasst werden.
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§ 6  Leistungsgrundsatz, Qualifi zierung 

§ 7  Folgen der Nichterfüllung von Pfl ichten 

§ 8   Rücknahme und Nichtigkeit der Berufung 
in das DO-Verhältnis  

§ 9 Beendigung des Dienstverhältnisses 

§ 10  Zeugnis 

§ 11  Einstellung auf Widerruf und Probe 

§ 12 Überleitung 

§ 13  Inkrafttreten 

§ 1
Geltungsbereich

Diese Dienstordnung nach § 144 SGB VII gilt für alle 
Dienstordnungs-Angestellte (DO-Angestellte) der Un-
fallkasse Nordrhein-Westfalen, welche die im § 2 be-
zeichneten Voraussetzungen erfüllen und in eine im Stel-
lenplan vorgesehene Stelle (§ 2 Absatz 5) eingewiesen 
sind, sowie für den Personenkreis des § 11.

§ 2
Voraussetzungen und Form der Anstellung

(1) Nach dieser Dienstordnung darf nur angestellt wer-
den, wer

1.  Deutscher im Sinne des Artikels 116 Grundgesetz ist 
oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder eines Drittstaates be-
sitzt, dem Deutschland und die Europäische Union 
vertraglich einen entsprechenden Anspruch auf Aner-
kennung von Berufsqualifi kationen eingeräumt ha-
ben, 

2.  die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die frei-
heitliche, demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintritt,

3.  in fachlicher Beziehung den Befähigungsnachweis 
erbracht hat, soweit dieser in den unter Berücksichti-
gung der für Beamte des Landes Nordrhein-Westfa-
len geltenden Vorschriften aufgestellten Laufbahn-
richtlinien für den Dienst bei der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen gefordert wird, diese Laufbahn-
richtlinien sind Bestandteil dieser Dienstordnung,

4.  nach amts- oder vertrauensärztlichem Gutachten 
dienstfähig ist. 

(2) Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur ein Deut-
scher i. S. d. Artikels 116 des Grundgesetzes nach der 
Dienstordnung angestellt werden. 

(3) Der Vorstand kann Ausnahmen nach Absatz 1 Num-
mer 1 und Absatz 2 zulassen, wenn für die Gewinnung 
des DO-Angestellten ein dringendes dienstliches Inter-
esse besteht.

(4) Die Anstellung erfolgt im Hauptberuf auf Lebens-
zeit.

(5) Voraussetzung für die Anstellung nach den Absätzen 
1 bis 4 ist ferner, dass eine besetzbare Planstelle im Stel-
lenplan vorhanden ist.

(6) Die Anstellung ist durch schriftlichen Vertrag zu 
bewirken, in dem auf die Dienstordnung Bezug genom-
men und ferner angegeben werden muss:

a. Tag der Anstellung,

b. die Dienstbezeichnung,

c. die Besoldungsgruppe,

d. die Stufe. 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen 
der Schriftform.

(7) Der DO-Angestellte erhält ein Exemplar des Dienst-
vertrages und der Dienstordnung sowie ihrer Änderun-
gen gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt.

§ 3
Anwendung des Beamtenrechts

(1) Soweit nicht durch besondere gesetzliche Vorschrif-
ten oder in dieser Dienstordnung etwas anderes 
bestimmt ist, gelten für die Rechtsverhältnisse der DO-
Angestellten die jeweiligen Vorschriften für Beamte des 
Landes Nordrhein-Westfalen, insbesondere über

1. die Pfl ichten der Beamten, 

2. die Rechte der Beamten,

entsprechend.

(2) Als ruhegehaltfähige Dienstzeit im Sinne des Beam-
tenrechts gilt auch die nach Vollendung des 17. Lebens-
jahres zurückgelegte Dienstzeit bei einem Verband oder 
einer Vereinigung von gesetzlichen Versicherungsträ-
gern, die nicht die Eigenschaft eines öffentlich-rechtli-
chen Dienstherrn haben und bei Betriebskrankenkassen.

(3) Soweit in beamtenrechtlichen Vorschriften, auf die 
diese Dienstordnung verweist, die Zuständigkeit für 
dienstrechtliche Entscheidungen besonders geregelt ist, 
tritt an die Stelle der dort genannten Behörden der Vor-
stand.

§ 4
Dienstbezüge und Bemessung des Grundgehaltes

(1) Die Besoldung bestimmt sich auf der Grundlage des 
Stellenplanes, der einen Bestandteil der Dienstordnung 
bildet und nach den Vorschriften für Beamte des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 

(2) Das Grundgehalt wird, soweit nicht gesetzlich etwas 
Anders bestimmt ist, nach Stufen bemessen. Dabei 
erfolgt der Aufstieg in eine nächsthöhere Stufe nach  
Dienstzeiten, in denen anforderungsgerechte Leistungen 
erbracht wurden (Erfahrungszeiten). Maßgeblich für die 
Festsetzung der Stufen sind die jeweils für die Beamten 
des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Vorschrif-
ten.

§ 5
Geld- und geldwerte Leistungen, Versorgung

Für Geld- und geldwerte Leistungen und die Versorgung 
gelten die Vorschriften für Beamte des Landes Nord-
rhein-Westfalen entsprechend.

§ 6
Leistungsgrundsatz, Qualifi zierung

(1) Für die Einstellung, Anstellung, Beförderung und 
den Aufstieg sind allein Eignung, Befähigung und fach-
liche Leistung des DO-Angestellten ohne Rücksicht auf 
Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Her-
kunft, Behinderung, Religion oder Weltanschauung, 
politische Anschauungen, Herkunft, Beziehungen oder 
sexuelle Identität maßgebend. Im Übrigen gelten die 
jeweils geltenden Laufbahnrichtlinien der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen. § 2 Absatz 5 gilt entsprechend.

(2) Die DO-Angestellten sind verpfl ichtet, an Maßnah-
men der dienstlichen Qualifi zierung zur Erhaltung oder 
Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten teil-
zunehmen.

§ 7
Folgen der Nichterfüllung von Pfl ichten

(1) Liegen bei einem DO-Angestellten Tatbestände vor, 
die bei einem Beamten ein Dienstvergehen darstellen 
würden, so können Maßnahmen entsprechend des Diszi-
plinargesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LDG 
NRW) getroffen werden.

(2) Bei DO-Angestellten im Ruhestand können die Maß-
nahmen getroffen werden, die das LDG NRW für Ruhe-
standsbeamte vorsieht.

(3) Bei Vorliegen von Tatsachen, die den Verdacht einer 
Pfl ichtverletzung rechtfertigen, werden die erforderli-
chen Ermittlungen veranlasst, die sich auf die belasten-
den, entlastenden und für die Bemessung der Maßnah-
men bedeutsame Umstände zu erstrecken haben. Sobald 
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es ohne Gefährdung des Ermittlungszwecks möglich ist, 
ist dem DO-Angestellten Gelegenheit zu geben, sich zu 
äußern. Er kann einen Rechtsbeistand beiziehen. Ermitt-
lungen können auch von dem betroffenen Angestellten 
selbst veranlasst werden.

Aufgrund des Ergebnisses der Ermittlungen ist über eine 
Disziplinarmaßnahme zu entscheiden; anderenfalls wird 
das Verfahren eingestellt, was dem DO-Angestellten mit-
zuteilen ist. Der DO-Angestellte ist vorher zu hören; ihm 
ist zu gestatten, die Akten und beigezogenen Schriftstü-
cke einzusehen, soweit dies ohne Gefährdung des Ermitt-
lungszwecks möglich ist. Dem DO-Angestellten wird der 
Beschluss mit Gründen und einer Belehrung über den 
Rechtsbehelf schriftlich mitgeteilt.

(4) Über die Tatbestände nach den Absätzen 1 und 2 
unterrichtet die Geschäftsführung den Vorstand. Die zu 
treffenden Maßnahmen werden bei DO-Angestellten bis 
einschließlich der Besoldungsgruppe A 15 von der 
Geschäftsführung, bei DO-Angestellten der Besoldungs-
gruppe A 16 und höher vom Vorstand beschlossen. 

(5) Für die Tilgung von Maßnahmen nach Absatz 1 in 
den Personalakten und die Zulässigkeit der Verfolgung 
von Pfl ichtverletzungen gilt das LDG NRW entspre-
chend

§ 8
Rücknahme und Nichtigkeit der Berufung 

in das DO-Verhältnis

Liegen Tatbestände vor, die bei einem Beamten des Lan-
des Nordrhein-Westfalen zur Rücknahme oder Nichtig-
keit der Ernennung führen würden, gelten für die DO-
Angestellten die §§ 11 BeamtStG, 12 BeamtStG und 18 
LBG NRW in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend.

§ 9
Beendigung des Dienstverhältnisses

(1) Das Dienstverhältnis endet außer durch Tod

1.  durch Entlassung (§§ 22, 23 BeamtStG; 27 LBG 
NRW),

2. durch Ausscheiden (§§ 24 BeamtStG; 29 LBG NRW)

3. durch Entfernung aus dem Dienstverhältnis (§ 7)

4.  durch Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand 
(§§ 25 bis 32 BeamtStG; 31 und 34 LBG NRW).

(2) DO- Angestellte, die wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt worden sind (Absatz 1 Nummer 4), 
sind verpfl ichtet, an der Wiederherstellung ihrer Dienst-
fähigkeit mit zuwirken und sich geeigneten und zumut-
baren Maßnahmen zur Wiederherstellung ihrer Dienst-
fähigkeit zu unterziehen. Die Unfallkasse NRW kann 
entsprechende Weisungen erteilen.

(3) DO-Angestellte auf Lebenszeit können in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt werden, wenn bei einer Auf-
lösung der Unfallkasse NRW oder bei einer auf landes-
rechtlicher Vorschrift beruhenden wesentlichen 
Änderung des Aufbaus oder bei Verschmelzung der 
Unfallkasse NRW mit einer oder mehreren anderen, das 
übertragene Aufgabengebiet von der Aufl ösung oder 
Umbildung berührt wird und eine Versetzung nach Lan-
desrecht nicht möglich ist.

§ 10
Zeugnis

Der DO-Angestellte hat beim Nachweis eines berechtig-
ten Interesses oder nach Beendigung des Dienstverhält-
nisses Anspruch auf ein Zeugnis über die Art und Dauer 
seiner Beschäftigung, auf Verlangen auch über die von 
ihm ausgeübte Tätigkeit und seine Leistungen.

§ 11
Einstellung auf Widerruf und Probe

(1) Wer im Sinne der Laufbahnrichtlinien der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen aus- bzw. fortgebildet wird, 
kann nach der Dienstordnung eingestellt werden. Es gel-
ten die Vorschriften für Beamte auf Widerruf entspre-

chend, soweit das Berufsbildungsgesetz nicht entgegen-
steht.

(2) Angestellte, die 

a)  die Prüfung für den mittleren oder gehobenen Dienst 
abgelegt haben,

b)  als Aufsichtsperson in der Vorbereitung auf die Prü-
fung (§ 18 Absatz 2 Satz 1 SGB VII) beschäftigt wer-
den,

c)  nach abgeschlossenem Hochschulstudium oder sonst 
auf Probe beschäftigt werden, 

d)  als Bewerber i. S. d. § 4 Absatz 2 und 4 der Lauf-
bahnrichtlinien der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
beschäftigt werden

können nach der Dienstordnung eingestellt werden. Es 
gelten die Vorschriften für Beamte auf Probe des Landes 
NRW in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(3) § 2 Absatz 1 bis 3 fi nden Anwendung.

§ 12
Überleitung

Auf den bisherigen Dienstverträgen und der bisherigen 
Dienstordnung beruhende günstigere Rechtsverhältnisse 
der DO-Angestellten bleiben unberührt, soweit nicht 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

§ 13 
Inkrafttreten

Diese Dienstordnung tritt mit Wirkung am Tage nach 
der Verkündung in Kraft an die Stelle der Dienstord-
nung vom 28. November 1978 i. d. F. des 12. Nachtrags 
vom 26. September 2005.

Düsseldorf, den 3. Dezember 2009 

Die Vorsitzende der Vertreterversammlung

Annette  T r a u d

Der Vorsitzende des Vorstandes

Bernd  P i e p e r

Genehmigung:

Die von der Vertreterversammlung der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen am 3. Dezember 2009 beschlossene 
Dienstordnung für die Dienstordnungs-Angestellten der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen wird hiermit gemäß 
§ 147 Abs. 2 SGB VII genehmigt.

Essen, den 16. Dezember 2009 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

V B 1 – 3523.112 K l e i n

– GV. NRW. 2009 S. 971
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Berichtigung
des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des 

Landes Nordrhein-Westfalen
an die Gemeinden und Gemeindeverbände 

im Haushaltsjahr 2010
(Gemeindefi nanzierungsgesetz – GFG 2010)
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 889)

1. Der Normkopf erhält folgende neue Fassung:

 „Gesetz
 zur Regelung der Zuweisungen des
 Landes Nordrhein-Westfalen
 an die Gemeinden und Gemeindeverbände
 im Haushaltsjahr 2010
 (Gemeindefi nanzierungsgesetz – GFG 2010)

 Vom 17. Dezember 2009

  Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

 Gesetz
 zur Regelung der Zuweisungen des
 Landes Nordrhein-Westfalen
 an die Gemeinden und Gemeindeverbände
 im Haushaltsjahr 2010
 (Gemeindefi nanzierungsgesetz – GFG 2010)“.

2.  In § 2 Absatz 2 Satz 2 ist nach dem Wort „Verbund-
zeitraum“ der Punkt zu streichen.

3.  In § 6 sind den Wörtern „die Schlüsselmasse für 
Gemeinden mit“ die Angabe „1.“, den Wörtern „die 
Schlüsselmasse für Kreise mit“ die Angabe „2.“ und 
den Wörtern „die Schlüsselmasse für Landschaftsver-
bände mit“ die Angabe „3.“ voranzustellen.

4.  In § 19 Absatz 2 Nummer 2 ist in der letzten Fund-
stelle die Angabe „S. 894“ durch die Angabe 
„S. 394“zu ersetzen.

5.   In § 21 Absatz 2 ist nach der Angabe „(BGBl. I. 
S. 3366)“ das Komma zu streichen.

6.   Nach § 23 Nummer 2 Buchstabe b ist das Wort 
„abzüglich“ einzurücken.

7.   Die Unterschriftenleiste wird durch diese Unter-
schriftenleiste ersetzt:

 „Die Landesregierung
 Nordrhein-Westfalen

 Der Ministerpräsident

 (L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

 Der Finanzminister

 Dr. Helmut  L i n s s e n

 Der Innenminister

 Dr. Ingo  W o l f“.

8.  Die Anlagen werden wie folgt geändert:

 a)   Die Angabe „Anlage 1“ist  durch die Angabe 
„Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 GFG 2010“ zu ersetzen.

 b)   Die Angabe „Anlage 2“ ist durch die Angabe 
„Anlage 2 zu § 8 Absatz 3 GFG 2010“ zu ersetzen.

 c)   Die Angabe „Anlage 3“ ist durch die Angabe 
„Anlage 3 zu § 8 Absatz 4 GFG 2010“ zu ersetzen.

 d)   Die Angabe „Anlage 4“ ist durch die Angabe 
„Anlage 4 zu § 19 Absatz 2 Nummer 1 GFG 2010“ 
zu ersetzen.

 e)   Die Angabe „Anlage 5“ ist durch die Angabe 
„Anlage 5 zu § 19 Absatz 2 Nummer 2 GFG 2010“ 
zu ersetzen.

 f)   Die Angabe „Anlage 6“ ist durch die Angabe 
„Anlage 6 zu § 19 Absatz 2 Nummer 3 GFG 2010“ 
zu ersetzen.

 g)   Die Angabe „Anlage 7“ ist durch die Angabe „An-
lage 7 zu § 28 Absatz 3 GFG 2010“ zu ersetzen.

– GV. NRW. 2009 S. 974

Berichtigung des Gesetzes
über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010)

vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 878)

Die Unterschriftenleiste wird durch die nachstehend 
aufgeführte Unterschriftenleiste ersetzt:

„Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister
für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Der Minister
für Bauen und Verkehr

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister
für Generationen, Familie,

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

Der Minister
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

Andreas  K r a u t s c h e i d“.

– GV. NRW. 2009 S. 974
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Berichtigung des Gesetzes zur Umsetzung 
der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der 
Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur 
Änderung weiterer Vorschriften (DL-RL-Gesetz 

NRW) vom 17. Dezember 2009
(GV. NRW. S. 863)

Das o. g. Gesetz wird wie folgt berichtigt:

 1.   In Artikel 7 § 2 Absatz Nummer 2 ist der nach dem 
Wort „belegen,“ folgende Wortlaut auszurücken

 2.  In Artikel 7 § 2 lautet der Absatz 5 wie folgt:

  „(5) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn die An-
trag stellende Person

 1.   die für die Tätigkeit des Markscheiders erforder-
liche Zuverlässigkeit nicht besitzt oder

 2.   infolge einer Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte zur Ausübung der Tätigkeit des 
Markscheiders dauernd unfähig ist.“

 3.   In Artikel 7 § 5 Absatz 2 ist nach der Aufzählung der 
folgende Satz anzufügen:

  „Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Mark-
scheiders Ausnahmen vom Erlöschen der Anerken-
nung nach Nummer 1 zulassen, sofern die Voraus-
setzungen für die Anerkennung als Markscheider in 
Nordrhein-Westfalen weiterhin vorliegen.“

 4.   In Artikel 7 § 5 Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt:

 „§ 5 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“

 5.   In Artikel 1 wird in der ersten Fundstelle die Teilan-
gabe „(PrGS, S. 30)“ durch die Teilangabe „(PrGS, 
S. 230)“ ersetzt.

 6.   In Artikel 1 Nummer 1 erfolgt die Darstellung des 
§ 4 Verfahren so:

 „§ 4
 Verfahren“.

 7.   In Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe a Nummer 3 wird 
nach dem Wort „Bauprodukte“ ein Absatz gesetzt 
und der folgende Wortlaut ausgerückt.

 8.   In Artikel 3 § 1 wird in der Aufzählung 1. der Punkt 
durch ein Komma ersetzt.

 9.  In Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe cc wird die Nummer 5 nach dem Wort „Ver-
pfl ichtungen“ mit Abführungszeichen oben und ei-
nem Punkt beendet.

10.   In Artikel 6 wird vor den Wörtern „Nach Absatz 1 
wird der folgende Absatz 2 eingefügt.“ die Angabe 
„b)“ gebracht und in dem folgenden Absatz 2 das 
Wort „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

11.   In Artikel 10 § 1 wird das Wort „Verwaltungsver-
fahren“ durch das Wort „Verfahren“ ersetzt.

– GV. NRW. 2009 S. 975
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